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Karlsruher Zeitung .

^ 114. Mittwoch , 8 . April 1908 .

Sa- ischer Landtag.
— Zweite Kammer . —

81 öffentliche Sitzung
am Montag den 6 . April 1908 .

Tagesordnung :
Anzeige neuer Eingaben . Sodann
1 . Begründung und Beantwortung der Interpellation der

Abgg . vr . Binz und Gen., den Staatsvertrag zwischen Baden
und der Schweiz über einen zwecks Grenzregulierung vor¬
genommenen Gebtetsaustausch bei Leopoldshöhe betr . — Druck¬
sache Nr . 62 — /

2 . Beratung der Berichte der Budgetkommisston über
n . die Rechnungen über die Einnahmen und Ausgaben der

Großh . Oberrechnungskammer 1905 und 1906 — Druck¬
sache Nr . 4u —,

d . das Spezialbudget der Großh . Oberrechnungskammer für
die Jahre 1908 und 1909, sowie die Denkschrift der Großh.
Oberrechnungskammer über die Ergebnisse der Rechnungs-
abhvr in den Geschäftsjahren 1905/06 und 1906/07 -
Drucksache Nr . 14 — Berichterstatter : Abg. Kolb /

3. Beratung der Berichte der Budgetkommisston über das
Budget des Großh . Finanzministeriums für die Jahre 1908 und
1909 und zwar

». Ausgabe Titel I, II und III , XI , XII und XIII — Druck¬
sache Nr . 13 — Berichterstatter : Abg. Sänger ,

d . Ausgabe Titel IV und Einnahme Titel I Forst - und
Domänenverwaltung — Drucksache Nr . 13a . — Bericht¬
erstatter : Abg . Breitner .

Am Regierungstisch : Zunächst Präsident des
Ministeriums des Großh . Hauses und der auswärtigen
Angelegenheiten Wirkt. Geh. Rat Freiherr vo « Mar -
schall , Legationsrat vr . Heintze ; später Präsident des
Ministeriums der Finanzen Wirkl . Geh. Rat vr . Honsell ,
Ministerialdirektor Geh . Rat Tröger , die Ministerial¬
räte Schellenberg und Antoni , sodann Forst - und
Domänendirektor Wirkl. Geh. Rat vr . Reinhard ,
Geh . Oberforstrat Schweickhard , Geh. Finanzrat
Reinach , Oberforstrat Gretsch , Oberbaurat Kredell .

Präsident Fehrenbach eröffnet um 4 ' /4 Uhr die
Sitzung.

Die vom Abg . Duffner (Zentr .) übergebene Petition
des Gemeinderats Furtwangen , die Verbesserung der
Landstraße Nr. 39 durch Umgehung des Schlosserstiches
betreffend , wird der Kommission für Eisenbahnen und
Straßen überwiesen .

Hierauf wird in die Tagesordnung eingetreten.

Zu Ziffer 1 derselben erhält zur Begründung der
Interpellation das Wort

Abg. vr . Binz (natl.) : Unterm 10 . März d . I .
hat der Reichskanzler nach Zustimmung des Bundesrats
im Auftrag Sr . Majestät des Kaisers an den Reichstag
zwei Vorlagen gelangen lassen : Die eine betrifft die
Vereinbarung zwischen dem Reich und der Schweiz vom
29 . Oktober 1907 , die andere ist der Entwurf eines
Gesetzes über die Verlegung der deutsch-schweizerischen
Grenze bei Leopoldshöhe ; in den betreffenden Anschreibendes '

Reichskanzlers wird vom Reichstag die verfassungs¬
mäßige Beschlußfassung über diese Vorlagen erbeten.Den Vorlagen sind verschiedene Beilagen angeschlossen :
Ein Vertrag vom 29 . Oktober 1907 , abgeschlossen
zwischen dem Bevollmächtigten des Deutschen Reichesund dem Bevollmächtigten des Schweizerischen Bundes¬
rates, sodann ein Staatsvertrag zwischen der Großh .
Badischen Regierung und dem Schweizerischen Bundesrat
über die Verlegung der Landesgrenze bei Leopoldshöhe.

Der Gesetzentwurf enthält 3 Paragraphen . In
8 1 ist bestimmt , daß mit dem Zeitpunkt des
Inkrafttretens der zwischen dem Reich und der
Schweiz über die Verlegung der badisch-schweizerischen
Landesgrenze bei Leopoldshöhe getroffenen Vereinbarung
vom 29 . Oktober 1907 die Teile des schweizerischen Ge¬
bietes, die nach Art . 1 des erwähnten Vertrages von
der Schweiz an Baden abgetreten werden, zum Reichs¬
gebiet hinzutreten. In H 2 ist dann die entsprechende
Bestimmung hinsichtlich des von Baden an die Schweiz
abgetretenen Gebietes enthalten, 8 3 bestimmt, daß in
den in § 1 bezeichneten schweizerischen Gebietsteilen bei
ihrer Vereinigung mit dem Reichsgebiet alle Vorschriftenin Kraft treten, die von Reichswegen in den in 8 2
bezeichneten badischen Gebietsteilen bei ihrem Ausscheidenaus dem Reichsgebiet in Geltung waren .

Gegenstand des Vertrages und des Gesetzesentwurss
bildet eine Grenzregulierung bei Leopoldshöhe ,
veranlaßt dadurch , daß es zweckmäßig erschien, im An¬
schluß an den Neubau des badischen Bahnhofs in Basel
eine Verlegung der bisher bestandenen Zollgrenze herbei¬
zuführen. Es sollte aus Zweckmäßigkeitsgründen er¬
möglicht werden , die badische Zollstation in ein räum¬
liches Verhältnis zu der SchweizerZollstation zu bringen ,das sowohl für die Zollpflichtigen , wie auch für die
diensttuenden Beamten mit weniger Umständen und
Schwierigkeiten verbunden wäre. Die bisherige badische
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Zollstation war allzu weit von der Grenze und von dem
entsprechenden schweizerischen Zollgebäude entfernt . Zu
diesem Zwecke mußte ein Umtausch von Gelände erfolgen ,und zwar im Gesamtmaß ' auf schweizerischer wie auf
badischer Seite von 39 ar 47 gm . Es ist, wie aus der
Vorlage des Reichskanzlers an den Reichstag ersichtlich,eine bezügliche Planskizze der Reichstagsvorlage hinzu¬
gefügt worden .

Wir ersehen aus dem Vorgehen der Reichsregierung ,
daß sie es für geboten hielt , diesen Austausch von Ge¬
bietsteilen zwischen Baden und der Schweiz von Reichs¬
gesetzwegen zu sanktionieren . Die Reichsregierung steht
auf dem, wie ich glaube , durchaus korrekten Standpunkt ,
daß im Hinblick auf die Bestimmungen unserer Reichs¬
verfassung eine Aenderung der Reichsgrenze , einerlei auf
welche Länge sie sich etwa erstrecke , der Zustimmung der
gesetzgeberischen Faktoren des Reiches bedarf . Diese
Auffassung stützt sich ganz allgemein auf die Bestimmung
des Artikels 1 der Reichsverfassung . Das Reichsgebiet
setzt sich aus den Gebieten der einzelnen Bundesstaaten
zusammen . Das Bundesgebiet ist die räumliche ver¬
fassungsmäßige Unterlage des Reiches , wie sich wohl die
Wissenschaft ausdrückt , und selbstverständlich kann eine
Aenderung dieses Reichsgebietes , vornehmlich an seinen
Grenzen , nur mit Zustimmung der Faktoren der Reichs¬
gesetzgebung unter Abänderung der Reichsverfassung
stattfinden . Wenn ich recht unterrichtet bin , hat der
Reichstag , ebenso wie der Bundesrat vorausgehend ,
den eben erwähnten Vorlagen bereits seine Zustimmung
erteilt . Es kann von vornherein festgestellt werden ,
daß die Zustimmung nach Sachlage wohl als selbst¬
verständlich angenommen werden mußte , ebenso wie auch
sicherlich von seiten der badischen Landstände gegen das
Materielle des vorliegenden Vertrags über den Gebiets¬
austausch irgend ein Widerspruch nicht zu befürchten
wäre . Aber immerhin mußte es doch auffallen , daß wir
hier in Baden nun zusehen sollen , wie im Reichstag auf
Vorlage der Reichsregierung über eine Aenderung der
Grenzen des badischen Landesgebietes , über den Austausch
von Gebietsteilen mit der Schweiz Beschluß gefaßt wird ,
ohne daß die Vertretung des badischen Volkes , ohne daß
die badischen Landstände irgendwie in die Lage
kommen sollen , darüber ihrerseits in gleicher Weise zu
befinden . Es wirst sich mit anderen Worten die Frage
auf , ob denn nicht in all den Fällen , wo nach den Be¬
stimmungen der Reichsverfassung für die Abtrennung
eines Teiles des badischen Hoheitsgebietes an der Reichs¬
grenze die Zustimmung des Reichstags und des Bundes¬
rats erforderlich erscheint , überall auch, und zwar eigent¬
lich vorausgehend , die Zustimmung der badischen
Land stände erfordert werden muß ? Ich steheInicht
an , diese Frage ohne weiteres "

; » bejahen .
Ich habe mir erlaubt , darauf hinzuweisen , daß die

Kompetenz des Reiches zum Mitsprechen bei der In¬
kraftsetzung derartiger Verträge , die etwa zwischen Landes¬
regierungen und auswärtigen Regierungen abgeschlossen
werden , auf die ganz allgemeine Vorschrift des Artikels 1
der Reichsverfassung gestützt wird . Wir haben in unserer
badischen Verfassung eine ausdrückliche Be¬
stimmung des § 3, dahin lautend , daß das Hoheitsge¬
biet des badischen Staates unteilbar und unver¬
äußerlich i st ; die Verfassung macht keinen Unterschied,
ob es sich etwa um Abtrennungen in größerem Umfange
von dem badischen Gebiete und ^Ueberweisung an andere
Staaten handelt oder um kleinere . Es ist also ein
Grundsatz unserer Verfassung : Unveräußerlich und un¬
teilbar ist das badische Landesgebiet hinsichtlich der
Hoheitsrechte unseres Staates . Daraus ergibt sich ohne
weiteres die Schlußfolgerung , daß ebenso wie im Reich
auch in Baden eine Lösung von Gebietsteilen Badens

und Zuweisung an einen anderen Staat nur unter Be¬
obachtung der für die Aenderung der Verfassung vorge¬
schriebenen Vorschriften möglich ist. Es fragt sich, ob
etwa gewisse natürliche Ausnahmen von diesem allge¬
meinen Grundsatz zugelaffen werden können , und es ist
wohl nicht unzutreffend , wenn ich annehme , wenn die
Interpellanten annehmen , daß die Großh . Regierung
von der Meinung ausging , indem sie die Vorlage den
badischen Landständen nicht unterbreitete , daß es sich hier
um einen Ausnahmefall handelt , um einen Fall , der
eine so unbedeutende Abtrennung an badischem Hoheits¬
gebiet involviert , daß füglich die Zustimmung der Land¬
stände umgangen werden kann , nicht notwendig fällt .

Ich habe mich bemüht , mich nach analogen Vor¬
gängen umzusehen vornehmlich aus der Zeit nach der
Gründung des Reichs . Wenn ich recht unterrichtet bin ,
so ist einmal dem Landtage im Jahre 1878/79 eine
Vorlage über eine Grenzregulierung bei Konstanz
unterbreitet worden . Damals handelte es sich, wie ich
aus den bezüglichen Akten des Landtags entnommen habe ,
vorzüglich darum , daß die Schweiz etwa 100 da schweize¬
rischen Hoheitsgebietes an Baden abtrete , um zu ermög¬
lichen, daß der badische Bahnhof in Konstanz ausschließlich
auf badisches Gebiet zu stehen kommt . Wir haben also
damals etwa 100 da schweizerischen Gebiets für uns er¬
worben , unserem badischem Hoheitsgebiet hinzugeschlagen .
Von dem badischen Gebiet selbst ist damals eine Parzelle
abgetrennt worden , die erheblich kleiner war als diejenige ,
um die es sich bei der Grenzregulierung in Leopoldshöhe
handelt ; etwa ' /z Morgen ist damals bei Konstanz
abgegeben worden . Im vorliegenden Falle handelt es
sich um eine Parzelle , die etwas größer ist als ein
Morgen , um eine Parzelle von 397,49 ar . Im Jahre
1878/79 hat die Großh . Regierung es als selbst¬
verständlich betrachtet , daß jene Grenzregulierung , die im
übrigen allerdings komplizierter war als die vorliegende— es handelte sich dort auch noch um die Fest¬
stellung unsicher gewordener Grenzen in den Bodensee
hinein — , daß jene Grenzänderung und jener Gebiets¬
austausch nicht erfolgen könne ohne vorherige verfassungs¬
mäßige Zustimmung der badischen Landstände . Es hat
damals auch die Reichsregierung , in Uebereinstimmung
übrigens mit der Großh . badischen Regierung , den Stand¬
punkt vertreten , daß eine Abtretung von Reichsgebiet nicht
stattfinden könne ohne Genehmigung des Reichs , d . h .
seiner verfassungsmäßigen gesetzgeberischen Faktoren . Die
Reichsregierung hat nachdrücklich ihre Kompetenz betont ,und es ist in der Begründung zu jener Uebereinkunft
vom Jahre 1878 der Standpunkt der Reichsregierung
von der Großh . badischen Regierung selber mit folgenden
Worten mitgeteilt worden : „ Da es sich bei der Ange¬
legenheit um die Landesgrenze gegen das Reichsausland ,
zugleich also um die Reichsgrenze handelt , so ist der
Reichsregierung Mitteilung über dieselbe und die sie
erledigende Uebereinkunft gemacht worden . Die Reichs¬
regierung hat geltend gemacht , daß ganz allgemein und
ohne Rücksicht auf die Größe der Gebietser¬
weiterung oder - Beschränkung zur Veränderung
der Reichsgrenze die Zustimmung der gesetzgebenden
Faktoren des Reiches erforderlich sei .

" Ich glaube , daß
unsere badische Verfassung hinsichtlich der Zuständigkeit
der Volksvertretung mindestens auf ebenso freiheitlichem
konstitutionellen Standpunkt steht wie die Reichsverfassung ,
wie ich denn auch schon hervorheben konnte , daß , was in
der Reichsverfasfung nicht geschehen, in der badischen
Verfassung in einem besonderen Paragraphen ausdrücklich
bestimmt wurde , daß das Hoheitsgebiet des badischen
Landes unveräußerlich ist .

Auch noch aus einem anderen Grunde wird die Zu¬
stimmung der Landstände zu solchen Gebietsveränderungen



unumgänglich notwendig sein . Die Reichsregierung hat
in dem Entwurf des Gesetzes , dessen Inhalt ich mir vor¬
hin schon erlaubt habe Ihnen mitzuteilen , in 8 3 aus¬
drücklich die Bestimmung vorgesehen , daß in den in 8 1
bezeichneten schweizerischen Gebietsteilen , die wir von der
Schweiz übernehmen , bei ihrer Vereinigung mit dem
Reichsgebiet alle Vorschriften in Kraft treten , die von
Reichswegen in den in 8 1 bezeichneten badischen Ge¬
bietsteilen bei ihrem Ausscheiden aus dem Reichsgebiet
in Geltung waren . Für Baden ist meines Erachtens
dieselbe Frage zu entscheiden , nämlich die Frage : Gelten
auf dem erworbenen Gebietsteile ohne weiteres die
badischen Gesetze ? Ist das selbstverständlich ? So wenig
selbstverständlich , glaube ich , wie hinsichtlich der Reichs¬
gesetze, wie denn auch in dem 8 3 des vom Reichskanzler
vorgelegten Gesetzentwurfs ausdrücklich bestimmt ist , daß
kraft dieses Gesetzes fernerhin die Reichsgesetze in dem
hinzuerworbenen Gebietsteile in Geltung kommen . Das¬
selbe müssen wir also auch für die badischen Gesetze vor¬
sehen . Es versteht sich also nicht von selbst , daß auf
einem Gebiet , und wenn es noch so klein ist , Gesetze ,
die daselbst gar nicht publiziert werden konnten — und
die Publikation eines Gesetzes ist die Voraussetzung für
seine Wirksamkeit — , ohne weiteres in Kraft treten . Also
hat die Reichsregierung vollkommen korrekt gehandelt ,
wenn sie hier das Inkrafttreten der Reichsgesetze auf
diesem Gebiete ausdrücklich vorgesehen hat . Wir in
Baden würden da in der Tat unter Umständen , ganz ab¬
gesehen von der Wahrung der konstitutionellen Rechte der
Landstände , eine gewisse Verantwortung übernehmen .
Denn es ist meines Erachtens durchaus nicht ohne weiteres
einleuchtend , daß die Rechtsprechung unserer Gerichte , wenn
etwa der Ort in Betracht kommt , mit bezug auf welchen Ge¬
setze zur Anwendung zu gelangen haben , ohne weiteres
der Auffassung beitritt , daß die badischen Gesetze auch
ohne Publikation in diesem Gebiete gelten . Llinima non
ourat prsstor , lautet allerdings ein altes Rechtssprichwort .
Allein manche Dinge scheinen bisweilen klein und unbe¬
deutend , in ihrer prinzipiellen Tragweite sind sie aber
hochbedeutsam . Und hier handelt es sich um eine solche
Angelegenheit , es handelt sich nicht nur um die prin¬
zipielle Wahrung der konstitutionellen Rechte der badischen
Landstände , es handelt sich auch um eine Sache von
großer rechtlicher Bedeutung .

Das sind im wesentlichen die Gründe , warum wir uns
veranlaßt gesehen haben , nach Kenntnisnahme von diesen
Vorgängen im Reichstag die Interpellation vorliegenden
Inhalts an die Großh . Regierung zu richten . Es handelt
sich selbstverständlich nicht um eine politische Frage , es handelt
sich auch hier nicht darum , der Großh . Regierung etwa
Vorwürfe zu machen ; sondern unsere Interpellation ist
hervorgegangen aus dem Bestreben , nach Maßgabe unserer
Verfassung , aber auch nach Maßgabe der praktischen Er¬
wägungen , wie ich mir erlaubt habe sie darzulegen , unseren
Rechtsstand in einer ! Weise zu gestalten , daß wir vor
der Zukunft bestehen können . Ich möchte , unbeschadet
einer etwaigen besseren Belehrung , die mir die Großh .
Regierung in ihrer Antwort auf die Interpellation etwa
zuteil werden läßt , an die ich aber vorläufig in der Tat
kaum glauben kann , dem Wunsche Ausdruck geben , daß
die Großh . Regierung hier nachträglich ebenso wie die
Reichsregierung verfährt . Dem steht staatsrechtlich nichts
im Wege . Das Reichsgesetz hat die in Betracht kommende
Frage geregelt , soweit Reichsinteressen in Frage kommen .
Daneben steht unabhängig und selbständig die Regelung
von Landeswegen . Wir wünschen eine solche sowohl in
staatsrechtlicher Beziehung wie auch hinsichtlich der prakti¬
schen Bedeutung der Sache , wie sie in 8 3 der
Vorlage an den Reichstag zum Ausdruck gekommen ist .

Zur Beantwortung der Interpellation ergreift das Wort

Ministerialpräsident Wirkt . Geh . Rat Frhr . von
Marsch all : Die Interpellation der Herren Abgg . vr .
Binz und Gen . beehre ich mich wie folgt zu beantworten :

Die Großh . Regierung glaubt , daß die landständische
Zustimmung zu dem unter dem 21 . Dezember 1906 zwischen
Baden und der Schweiz über die Verlegung der Grenze
bei Leopoldshöhe abgeschlossenen Staatsvertrag nicht er¬
forderlich sei. Diese Anschauung war geboten mit Rücksicht
auf eine durch die Länge , der Zeit bestätigte , so lange
wie die Verfassung besteht , ausnahmslos befolgte und , wie
die Regierung bisher annehmen mußte , auch von den
Landständen stillschweigend anerkannte Uebung , nach
welcher Grenzregulierungen von geringer Bedeutung , wie
sie zur Bereinigung eines ungünstigen Grenzzuges anläß¬
lich der Regulierung von Grenzflüssen , des Baues von
Bahnen usw . erforderlich werden können , der Zustimmung
der Landstände nicht bedürfen . Es handelte sich dabei
um den Austausch kleiner Gebietsteile ohne irgend
welche Schmälerung oder Erweiterung des Hoheitsgebietes ,
um unbedeutende Gebietsänderungeil ohne Einfluß auf die
staatlichen Finanzen oder auf staatsbürgerliche Rechte .
Auf diese , wie ich schon sagte , seit Erlassung der Ver¬
fassung bestehende Uebung ist auch in der einschlägigen
Literatur ausdrücklich hingewiesen , ich führe hier an das
von Wielandt im Jahre 1895 herausgegebene „ Staats¬
recht des Großherzogtums Baden " und den erst jüngst
erschienenen Kommentar zur badischen Verfassung von
Ministerialdirektor I )r . Glöckner . Als Beispiele von Ver¬
trägen , bei denen die landständische Zustimmung nicht
eingeholt wurde , möchte ich anführen : Einmal die auf
Grund eines Staatsvertrages vom 1 . März 1839 mit
der Schweiz im Jahre 1882 abgeschlossene Vereinbarung
über die Wutachregulierung , die eine kleine Verlegung der
Grenzlinie zwischen Baden und der Schweiz zur Folge
hatte , ferner den Staatsvertrag mit Württemberg über die
Regulierung der Brünnisaach im Amt Ueberlingen aus
dem Jahre 1890 ; den anläßlich des Baues der Bahn
Möckmühl Dörzbach im Jahre 1905 gleichfalls mit
Württemberg abgeschlossenen Vertrag über eine kleine
Verlegung der Grenze zwischen den Gemarkungen Ruchsen
und Widdern . Bei der Wutachregulierung handelte es sich
um etwa 20 ar , die hin und her ausgetauscht wurden , bei der
Brünnisaachregulierung auf beiden Seiten um etwa
20 */r ar und bei der Bahn Möckmühl — Dörzbach um 15 ar .
Im vorliegenden Falle handelt es sich, wie seitens des
Herrn Interpellanten richtig bemerkt wurde , um 39 ' / , ar ,
also um ein klein wenig mehr , als einen alten badischen
Morgen landwirtschaftlichen Geländes . Anders verhielt
es sich bei dem Vertrage , welcher im Jahre 1878 wegen
der Grenzregulierung bei Konstanz zwischen Baden und
der schweizerischen Eidgenossenschaft abgeschlossen worden ist .
Hier handelte es sich um strittige Hoheitsrechte und dann
um die Austeilung eines sehr bedeutenden Stück Seegebiets
von etwa 100 da , des sogenannten Konstanzer Trichters .
Bei diesem Geländetausch fielen etwa 9 — 10 da an Baden ,
auch handelte es sich hierbei zum Teil um überbaute
Grundstücke . Es kann also eine Parallele zwischen diesem
Vertrag vom Jahre 1878 und dem heute hier vorliegenden
Vertrag nicht wohl gezogen werden .

Der vorliegende Fall erhält auch dadurch , daß es sich
gleichzeitig um eine Verlegung der Reichsgrenze gehandelt
hat , keinen anderen Charakter . Wenn seitens der Organe
des Reiches zu jener Grenzregulierung die Zustimmung
des Reichstages für erforderlich bezeichnet wurde , so war
dies für die Großh . Regierung kein Grund , von der
bisherigen Uebung abzugehen und auch noch den Landtag
mit dieser verhältnismäßig geringfügigen Angelegenheit



in Anspruch zu nehmen . Die Großh . Regierung war
übrigens von vornherein entschlossen , so bald der Vertrag
die Zustimmung der Organe des Reiches gefunden und
damit Rechtswirksamkeit erlangt hat , denselben den Land¬
ständen zur Kenntnisnahme vorzulegen . Ich nehme in¬
dessen keinen Anstand zu erklären , daß . wenn dies bisher
auch nicht geschehen ist , ein bezüglicher Wunsch aber geltend
gemacht wird , die Großh . Regierung sehr gern bereit sein
wird , derartige Verträge über Grenzregulierungen , wenn
sie auch nur unbedeutende Gebiete betreffen , dem Landtag
zur Zustimmung vorzulegen , wenn gleichzeitig auch die
Reichsorgane darüber zu befinden haben .

Auf Antrag des Abg . vr . Binz wird in die Be¬
sprechung der Interpellation eingetreten .

Es erhalten das Wort

Abg . Gießler (Zentr . ) : Es ist ja richtig , was der
Herr Minister ausgeführt hat , daß im „ Staatsrecht " von
Wielandt und auch in dem Kommentar zur Verfassung
von Glöckner ausgesprochen ist , daß bei einfachen
Grenzregulierungeu die Mitwirkung der Landstände
bisher nicht in Anspruch genommen worden sei , und daß
das nicht zu beanstanden sei . Wenn man aber den Wort¬
laut unserer Verfassung anfieht , so wird man doch zu
der Ansicht der Herren Interpellanten kommen müssen ,
daß die Mitwirkung der Landstände notwendig ist . Die
Verfassung spricht ganz klar aus , daß das badische Gebiet
in allen seinen Teilen unveräußerlich sei , sie unterscheidet
nicht zwischen großen und kleinen Teilen und auch nicht
zwischen solchen Teilen , welche vielleicht überbaut oder sonst
bestimmt beschaffen find ; sie spricht klar von allen ohne
jede Unterscheidung .

Wenn nun die Großh . Regierung auch in dem vor
liegenden Fall geglaubt hat , nach der bisherigen Uebung
Vorgehen zu können , so wird man ihr daraus an sich
keinen Vorwurf machen können , insbesondere nachdem sie
ja zum Schluß erklärt hat , daß , wenn die Landstände
den Wunsch aussprechen , auch in derartigen kleinen
Fällen mitzuwirken , sie gerne bereit sei , ein Gesetz vorzu¬
legen . Wir müssen diese Mitwirkung der Landstände aber
für alle Fälle verlangen , nachdem in dem Reiche auch so
Vorgängen wird , und es wäre eine Inkongruenz , wenn ,
nachdem der ganze Apparat des Bundesrats und des
Reichstags wegen solcher kleiner Grenzregulierungen in
Bewegung gesetzt wird , wir in Baden , die wir doch zuerst
daran beteiligt sind , uns garnicht um die Sache weiter
kümmern würden . Die Sache tangiert , wie der Herr
Interpellant richtig ausgeführt hat . nicht allein unsere
landständischen Rechte , sondern auch die Rechtslage der in
das Großherzogtum übergehenden Gebietsteile . Es ist
also , glaube ich , um alle Zweifel abzuschneiden , das Beste
und Konsequenteste , man bringt hier einen Gesetzentwurf
ein , der die Sache auf einen sicheren Rechtsboden stellt .
Wir haben ja auch schon wegen sonstiger Kleinigkeiten
die Gefetzgebungsmaschine in Bewegung setzen müssen ;
umsomehr soll dies geschehen in einer Frage , welche direkt
die Verfassung tangiert .

Es handelt sich hier allerdings nur um einige wenige
Quadratmeter . Aber gerade am Oberrhein oben könnten
diese wenigen Quadratmeter unter Umständen späterhin
von sehr großer Bedeutung werden , gerade wo jetzt die
Frage am Oberrhein so viel erörtert wird . Also Zweck'
mäßigkeitsgründe , der klare Wortlaut der Verfassung , das
Vorgehen der Reichsregierung und des Reichstags müssen
uns wohl dazu führen , den Wunsch auszusprechen , daß die
Gr . Regierung uns den Vertrag und das Reichsgesetz
nicht nur zur Kenntnisnahme mitteilt , sondern auch
hier die verfassungsmäßige Mitwirkung der Landstände
anrufen möge .

Abg . Muser (Dem .) : Meine politischen Freunde und
ich stehen vollständig auf dem Standpunkt , den der Herr
Vertreter der Interpellation eingenommen , und dem sich
auch der Herr Kollege Gießler angeschloffen hat . Es
will mir (ohne übrigens auf die staatsrechtliche Seite der
Sache im Detail einzugehen ) zunächst scheinen , als ob die
Uebung , von der der Herr Minister gesprochen hat , selbst
wenn sie bestände , schon an sich kein Rechtstitel wäre .
Man könnte vielleicht mit einem gewissen Schein von
Recht aus einer fortdauernden Uebung den Schluß ziehen ,
daß die maßgebenden Faktoren der Gesetzgebung zugcstimmt
hätten , weil sie sich der Uebung nicht widersetzten , also
die Uebung als einen Beweis der landständischen Zu¬
stimmung ansehen . Das würde aber jedenfalls voraus¬
setzen, daß den maßgebenden Faktoren die betreffenden
Vorkommnisse überhaupt bekannt gewesen find . Denn
wenn sie überhaupt keine Kenntnis von derartigen Dingen
hatten , kann man aus dem Stillschweigen selbstverständlich
nicht auf eine Zustimmung schließen .

Sodann würde sich die weitere Frage aufwerfen , ob ,
selbst wenn früher die Landstände Gebietsabtretungen
stillschweigend zugestimmt hätten , irgend eine Bindung
für die späteren Landtage vorliege . Ich würde diesen
Schluß nicht gelten lassen . Ich bin der Meinung , daß
wir jederzeit das Recht haben , unsere verfassungsrechtlichen
Befugnisse auszuüben , selbst wenn in einem einzelnen
Fall ein früherer Landtag von einem derartigen Recht
aus irgend welchen Gründen kein Gebrauch gemacht haben
sollte . Schließlich aber bin ich der Meinung , daß wir
uns zunächst mit der Erklärung der Großh . Regierung
zufrieden geben können , aber auch wünschen , daß die
Großh . Regierung in Zukunft derartige Verträge der
landständischen Genehmigung unterbreitet .

Abg . vr . Obkircher (natl .) : Durch die entgegen¬
kommende Erklärung des Herrn Ministerialpräsidenten
hat dieser Gegenstand ja einen angenehmeren Charakter
erhalten , und wir brauchen uns nicht mehr in lange Er¬
örterungen darüber einzulassen . Daß die Großh . Regierung
bereit ist , eine Vorlage dieses Staatsvertrags an die
Landstände behufs Einholung deren Genehmigung zu
machen , können wir dankbar begrüßen . Wir find aber
wohl nicht der Meinung , daß diese Vorlage sich lediglich
darauf wird beschränken können , daß uns der Wortlaut
des betreffenden Staatsvertrages zur Genehmigung mit¬
geteilt wird , sondern wir meinen , daß die Vorlage in
Form einer Gesetzesvorlage zu erfolgen habe , in der dann
auch ganz analog der Vorlage , wie sie von seiten der
Verbündeten Regierungen dem Reichstage gemacht worden
ist , die Bestimmung enthalten sein muß , daß die badischen
Landesgesetze in Hinkunft auch auf das eingetauschte Gebiet
zu erstrecken sind . Da wir nicht Kenntnis haben von dem .
was dem Abschluß des Staatsvertrages vorausgegangen
ist , so dürfen wir im gegenwärtigen Moment hier wohl
auch noch Zweifel darüber äußern , ob denn die Ablösung
des bezüglichen Gemarkungsteils , auch die gesetzmäßige Zu¬
stimmung der zuständigen Gemeindeorgane erfahren hat .
Der Herr Ministerialpräsident hat auf die Begründung
der Interpellation hin sich darüber noch nicht geäußert ,
ob in irgend einer Weise ausgesprochen und öffentlich
bekannt geworden ist , daß die badischen Gesetze auf das
eingetauschte Stück Anwendung zu finden haben , wie das
in der Reichstagsvorlage ja bezüglich der Reichsgesetze
geschehen ist . Auch wissen wir nicht , welcher Gemarkung
das eingetauschte Stück zugeteilt werden soll . Auch das
müßte , wenn es noch nicht geregelt sein sollte , wohl auch
auf dem gesetzmäßigen Wege geregelt werden .

Abg . Schmidt - Breiten (Bd . d . L .) : Da in 8 3
unserer Verfaffungsurkunde ganz deutlich ausgesprochen ist ,



daß das Großherzogtum unveräußerlich in allen seinen
Teilen ist , kann kein Zweifel darüber bestehen , daß , wenn
ein Gebietsaustausch zwischen dem Großherzogtum und
einem anderen Staat erfolgt , die Zustimmung der Land¬
stände dazu erforderlich ist . Die Gr . Regierung beruft
sich in ihrer Erwiderung auf die Interpellation darauf ,
daß bisher bei dem Austausch so kleiner Gebietsteile noch
niemals die Zustimmung der Landstände eingeholt worden
sei , und daß die Landstände auch das Nichteinholen der
landständischen Zustimmung noch niemals gerügt hätten .
Ich gebe zu , daß das sich hören läßt und daß der Großh .
Regierung deswegen kein Vorwurf gemacht werden kann ,
wenn sie entsprechend dieser bisherigen Uebung den Land¬
ständen auch in dem vorliegenden Falle keine Vorlage ge¬
macht hat . Auf der anderen Seite ist es aber sehr
erfreulich , daß die Gr . Regierung sich bereit erklärt hat ,
von dieser bisherigen Uebung abzugehen und künftighin
den Landständen eine entsprechende Vorlage zu machen.

Ministerialpräsident Wirk ! . Geh . Rat Freiherr von
Marsch all : Gegenüber den verschiedenen hier gemachten
Ausführungen möchte ich vor allem darauf aufmerksam
machen , daß auch sehr tief einschneidende Verträge über
Aenderung oder Neubestimmung der Landesgrenze unter
der Herrschaft der Verfassung den Landständen nicht vor¬
gelegt worden sind , daß die Landstände aber , weil diese
Verträge in den Regierungsblättern publiziert wurden ,
immer Gelegenheit gehabt haben , hier aufgrund der Ver¬
fassung zu reklamieren . Sie haben das aber niemals
getan . Und ich betone , es handelte sich hier um Ver -
träge mit tief einschneidenden Konsequenzen .

Ich erwähne zunächst einen Staatsvertrag vom
Jahre 1854 zwischen dem Großherzogtum und dem
Kanton Thurgau . Durch denselben wurden die sog-
Sätze , ein Gebiet in der Nähe von Gailingen , welches
ungefähr 150 Juchert umfaßt , als zur Gemarkung Gai¬
lingen gehörig anerkannt , dagegen ine Büsingen gegen¬
über auf dem linken Rheinufer gelegenen Scheerwiesen dem
Gemeindebann Unterschlatt zugesprochen Zugleich wurde
die Rheinmitte als künftige Grenze bestimmt .

Ferner erwähne ich den sehr wichtigen Staatsvertrag
vom 23 . Januar 1827 mit Frankreich über die Ho¬
heitsgrenze im Rhein , welcher im Staats - und Regie¬
rungsblatt vom Jahr 1827 publiziert wurde . Hier
wurde die Wiederherstellung des Besitzes und Eigentums
an den Rheininseln nach demjenigen Zustande vereinbart ,
wie er zur Zeit des Luneviller Friedens statthatte . Als
Hoheitsgrenze im Rhein wurde der Talweg desselben in
Ausführung der Pariser Frieden vom 30 . Mai 1814
und vom 21 . November 1815 bestimmt .

Ich erwähne ferner den Staatsvertrag vom
5 . April 1840 . Hier vertrat die badische Regierung der
französischen Regierung gegenüber den Standpunkt ,
daß die Zustimmung der badischen Stände nicht erforder¬
lich sei , da es sich lediglich um den Vollzug einer völker¬
rechtlichen Stipulation handle , die älter sei als die Ver¬
fassung .

Diese Verträge wurden den Ständen weder zur Zu¬
stimmung noch zur Kenntnisnahme vorgelegt . Der Ver¬
trag vom Jahre 1840 war deshalb von großer Bedeu¬
tung und von allgemeinstem Interesse , weil der Art . 14
die Grundlage bildete für die alsbald gemeinsam be¬
gonnene durchgreifende Regulierung des Stromes auf
der badisch- französischen Strecke . Obwohl diese Verträge
so bedeutsame Konsequenzen hatten , wurden sie dem Land¬
tage weder zur Zustimmung noch zur Kenntnisnahme
vorgelegt . Der Landtag hätte aber , wie gesagt , die Mög¬
lichkeit gehabt , zu reklamieren , weil diese Verträge in
den Regierungsblättern zur Veröffentlichung gebracht
waren .

Sie (zum Hause ) konnten unter diesen Verhältnissen
nicht wohl erwarten , daß ein Vertrag über einen so un¬
bedeutenden Gegenstand , wie es der vorliegende ist, ganz
im Widerspruch mit der bisher ausnahmslos bestandenen
Uebung Ihnen zur Zustimmung vorgelegt würde . Ich
habe mich bereit erklärt — schon von vornherein war
das in Aussicht genommen — , den Vertrag den Ständen
zur Kenntnisnahme vorzulegen . Den weiter gestellten
Antrag , diesen Vertrag zur Zustimmung vorzulegen ,
wird die Großh . Regierung in Erwägung ziehen . Ich
bin augenblicklich nicht in der Lage , eine bestimmte Er¬
klärung darüber abzugeben ; es muß dies erst im Schoße
der Großh . Regierung erörtert werden .

Was endlich noch die weitere Anregung betrifft ,
es möchte hier ein förmliches Gesetz vorgelegt werden ,
durch welches die Einführung der badischen Gesetze aus
diesem Gebiete von 39 ar sichergestellt wird .j so ist, wie
ich glaube , eine derartige Vorlage noch niemals erfolgt .
Es ergibt sich dies aus dem Staatsvertrage von selbst ;
der betreffende kleine Gebietsteil wird mit dem Groß¬
herzogtum vereinigt , und damit tritt ipso jure , wenn
nichts anderes bestimmt ist, auch die Gesetzgebung des
Großherzogtumes dort in Kraft . Aber auch dieser An¬
trag wird im Schoße der Regierung erwogen werden .

Die Besprechung der Interpellation wird hierauf ge¬
schloffen .

Das Schlußwort erhält der Vertreter der Interpellanten

Abg . vr . Binz (natl .) : In bezug auf die letzte
Bemerkung des Herrn Ministerialpräsidenten möchte ich
doch konstatieren , baß jedenfalls die Reichsregierung von
einer anderen rechtlichen Auffassung ausgeht , und nach
den Grundsätzen über die örtliche Wirksamkeit der Gesetze
scheint mir die Reichsregierung auf dem richtigen Wege
zu sein . Ich möchte also vom Standpunkt der Sicherheit
unseres Rechtsstandes aus die Bitte aussprechen , daß die
Großh . Regierung nach dem Vorgänge der Reichsregierung
in den eventuell einzubringenden Gesetzentwurf auch eine
Bestimmung hinsichtlich des Inkrafttretens der badischen
Gesetze auf dem Baden einverleibten Gebiete aufnimmt .

Es ist wiederholt von der bisherigen Uebung die .
Rede gewesen . Ich habe mich auch bemüht , bis in die
40er und 20er Jahre des vorigen Jahrhunderts hinein
Präzedenzfälle ausfindig zu machen. Die vom Herrn
Ministerialpräsidenten angeführten Fälle sind mir bekannt .
Ich möchte aber bezweifeln, ob man von einer Uebung
auch nur in dem landläufigen Sinne sprechen kann . In
all den Fällen , auf die der Herr Ministerialpräsident
sich berufen hat . scheint es sich nicht sowohl um den
Austausch von Gebiet oder um Veräußerung von badischem
Hoheitsgebiet gehandelt zu haben , sondern — wie ich
schon in meinem ersten Vortrage anzudeuten mir erlaubte — ,
um die Sicherstellung der Grenzen , also um eine deklara¬
torische Feststellung der Grenze . Man kann übrigens
auch darüber Zweifel hegen , ob auch nur eine solche
deklaratorische Feststellung der Grenze lediglich im Ver¬
waltungswege und im Wege eines einfachen Staatsver¬
trages ohne Zustimmung der Landstände eintreten kann .
Ich will das dahingestellt sein lassen , der Großh . Regie¬
rung aber nochmals zur Erwägung geben , ob es nicht
doch schließlich ein Irrtum ist , wenn man sich auf die
Uebung beruft . Was Glöckner in seinem bekannten Buche
über die badische Verfassung anführt , spricht für meine
Auffassung , und ebenso ist in Labands Staatsrecht eine
Bemerkung , die darauf schließen läßt , daß auch er ledig¬
lich die Feststellung unsicher gewordener Grenzen im Auge
hat . Im übrigen machen die Staatsrechtslehrer allgemein ,
wie die Reichsregierung , die Behandlung der Sache im



Wege der Gesetzgebung nicht davon abhängig , ob es sich
um ein kleineres oder ein größeres Gebiet handelt.

Ich kann auch meinerseits der Großh . Regierung Dank
aussprechen , daß sie sich bereit findet , die Sache nochmals
in Erwägung zu ziehen. Ich hoffe , daß die Erwägung
zu einer Gesetzesvorlage, ähnlich derjenigen der Reichs¬
regierung an den Reichstag , führen wird.

Zu Ziffer 2 s. und b der Tagesordnung (Beratung der
Berichte der Budgetkommission über a . die Rechnungen
über die Einnahmen und Ausgaben der Großh . Ober -
rechnungskammer 1905 und 1906 ; b . das Spezial¬
budget der Großh . Obeirechnungskammer für die Jahre
1908 und 1909 , sowie die Denkschrift der Großh . Ober-
rechnnngskammer über die Ergebnisse der Rechnungsabhör
in den Geschäftsjahren 1905/06 und 1906/07 ) erhält das
Wort der Berichterstatter

Abg . Kolb (Soz .) : Namens der Budgetkommission
habe ich zunächst Bericht zu erstatten zu den Rech¬
nungen über die Einnahmen und Aus¬
gaben der Großh . Oberrechnungskammer für
die Jahre 1905 und 1906 . Die zu prüfenden Rech¬
nungen der Großh . Oberrechnuugskammer für die beiden
Jahre sind mit den dazu gehörigen Kassenbüchern und
Beilagen auf Grund des Art . 8 des Gesetzes vom 25 .
August 1876 dem Landtag vorgelegt und von der Bud¬
getkommission geprüft worden. Die Entzifferung über
die Ergebnisse dieser Rechnungen finden Sie im gedruckt
vorliegenden Bericht , ich darf wohl im allgemeinen darauf
verweisen.

Die Rechnungen haben zu irgendwelchen Beanstandungen
seitens der Budgetkommission keinen Anlaß gegeben, die
Budgetkommission beantragt deshalb :

„ Hohe Zweite Kammer wolle die Rechnungen der
Oberrechnungskammer für die Jahre 1905 und 1906

' für unbeanstandet erklären " .
Ferner habe ich Bericht zu erstatten über das Spezial¬

budget der Großh . Oberrechnungskammer
für die Jahre 1908 und 1909 . Die Ausgaben
im ordentlichen Etat betragen für beide Jahre 245 420 M
und die Einnahmen im ordentlichen Etat für beide
Jahre 520 M.

Die Budgetkommission beantragt , die Ausgaben und
Einnahmen dieses Budgets zu genehmigen.

Im einzelnen ist zu bemerken , daß die Ausgaben bei
verschiedenen Posten insgesamt um 1300 M . höher sind
als im letzten Voranschlag . Demgegenüber steht eine
Minderausgabe bei verschiedenen Posten um insgesamt
3060 M . , sodaß sich gegenüber dem bisherigen Budgetsatz
eine jährliche Minderausgabe von 1760 M . ergibt.

Schließlich habe ich noch über die Denkschrift der
Großh . Oberrechnungskammer vom 16 . No¬
vember 1907 über die hauptsächlichsten Ergebnisse der
Rechnungsabhör in den Geschäftsjahren 1905/06 und
1906/07 Bericht zu erstatten ; ich darf auch hier im all¬
gemeinen auf den gedruckt vorliegenden Bericht verweisen.

Im einzelnen ist zu bemerken , daß in den beiden letzten
Geschäftsjahren abermals , wie dies schon in vorherge¬
gangenen Geschäftsjahren der Welt war , die Anzahl der
Rechnungsseiten (und zwar um 11444) und ebenso die
Anzahl der Abhörbemerkungen (und zwar um 340) zurück¬
gegangen ist . Es trifft das aber in der Hauptsache nur
für die Eisenbahnhauptkassenrechnungzu ; hier hat die Zahl
der Rechnungsseiten um insgesamt 15 409 abgenommen,
und zwar ist diese Verminderung , wie es in der Denk¬
schrift heißt , auf eine Vereinfachung der Rechnungsführung
bei der Eisenbahnhauptkasfenrechnung zurückzuführen . Bei

den Rechnungen der übrigen Staatsverwaltungszweigehat
sich eine Zunahme in der Zahl der Rechnungsseiten um
3965 gezeigt. Es wurde schon im vorigen Landtag darauf
hinverwiesen, ob es nicht zweckmäßig wäre , auch bei den
übrigen Staatsverwaltungszweigen darauf hinzuwirken,
daß eine Vereinfachung der Geschäftsführung eintritt , um
auf diese Weise einmal eine Verminderung der Rechnungs¬
seiten und weiter überhaupt der ganzen Rechnungsabhör
zu ermöglichen.

In der Denkschrift wird weiter darauf hinverwiesen,
daß einzelne Fälle vorgekommen seien, in welchen Ver¬
warnungen ausgesprochen werden mußten ; einmal habe
auch eine Ordnungsstrafe auferlezt werden müssen ; im
allgemeinen aber sei die Rechnungsabhör durchaus ordnungs¬
mäßig verlausen und habe zu weiteren Beanstandungen
keinen Anlaß gegeben.

Die Budgetkommission beantragt deshalb :
„ Hohe Zweite Kammer wolle erklären, daß sie

die Denkschrift der Großh . Oberrechnungskammer
vom 16. November 1907 zur Kenntnis genommen
und beanstandende Bemerkungen dazu nicht zu machen
habe .

"

Die Anträge der Budgetkommission werden ohne weitere
Debatte angenommen .

Zu Ziffer 3 a der Tagesordnung (Beratung des Berichts
der Budgetkommission' über das Budget des Großh .
Finanzministeriums für die Jahre 1908 und 1909 , Aus¬
gabe Titel I . II und Hl , XI, XII und XIII) erhält das
Wort der Berichterstatter

Abg . Sänger (natl . ) : Zu diesem Punkte der Tages¬
ordnung ist über die einzelnen Positionen nicht viel zu sa¬
gen . Wesentliche Veränderungen sind , von einer einzi¬
gen Ausnahme abgesehen , in diesem Budget gegenüber
früheren nicht Enthalten .

Auf dem lebten Landtag wurde bei der Beratung die¬
ses Budgets vier Tage lang debattiert , in der Hauptsache
aber handelte es sich bei jenen Debatten um das Ver --
mögenssteuergesetz , um die Revision des Gehaltstarifs ,
und nicht zulm mindesten um die „ Oberbürgermeister -
Politik"

, für die ja auf dem letzten Landtag dieses Wort
erst geprägt wurde . Die Frage unserer Vermögenssteuer¬
gesetzgebung ist auf dem letzten Landtag erledigt worden ;
in der nennten Sitzung vom 13 . Januar dieses Jahres
hat uns der Herr Präsident des Finanzministeriums die
drei Gesetzentwürfe vorgelegt , die man unter dem All¬
gemeintitel „ Revision des Gehaltstarifs " zusammenzu-
fassen Pflegt, und erst vor wenigen Tagen ist uns die
dazu gehörige vierte Vorlage zugegangen , welche eine
Neuordnung der Tagegelder u . Umzugskosten bringt . Es
wird also Wohl kaum Deranlassng vorliegen , gelegentlich
der heutigen Beratung uns auch über diese Materien
wieder zu besprechen .

Zum Titel I dieses Budgets , Ministerium , ist zu
bemerken , daß hier ein weniger von 12 880 M . vorge¬
sehen ist. Diese Verminderung ist durch Stellenänderung
und Stellenverminderung bedingt : es sind statt bisher
27 Beamte mir 25 angefordert , der bisherige bautech¬
nische Referent ist hier Weggsfallen , er wird der Forst -
und Domänendirektion , für die er jetzt schon in der-
Hauptsache tätig war , zngeteilt . Dagegen hatte sich nun
aber als notwendig erwiesen , bei der technischen Revi¬
sion anstelle des Revisors einen Bezirksbauinspektor zu
berufen : da die sämtlichen Endreckmungen der im Be¬
reiche der allgemeinen Staatsverwaltung erstellten Neu¬
bauten hier geprüft werden und es vermieden werden
muß , daß der Rückstand bei der Revision, der ja in der



Geschästszunahme seine volle Begründung und Rechtfer¬
tigung findet und schon längere Zeit chronisch zu wer¬
den droht , ein dauernder wird , so kann man diese Aen-
derung nur begrüßen.

Außerdem sind für Stellvertretung und Tienstaus -
hilfe zur Aufarbeitung der Rückstände statt des bishe¬
rigen Rechlnungsdurchschnittes von 400 M . , fetzt 4400
Mark angetordert .

Bei Titel II Landeshauptkasie sind Air beide
Jahre 1600 M . weniger angefordert . Tie Verminde¬
rung der Forderung ist durch Personenwechsel bedingt ,
und es ist nichts weiter dazu zu bemerken .

Bei Titel II Hochbauwesen finden wir eine
Mehrforderung von 129 380 Di . Im neuen Budget sind
statt bisher 50 Beamten nunmehr 53 Beamte einge¬
stellt ; dadurch , und durch anfallende Gehaltszulagen
entsteht ein jährlicher Mehraufwand von 11 700 M . Ge¬
stiegen sind nach dem Rechnungsdurchschnitt die Ausga¬
ben für Wohnungsgeld , Tagegelder , Reise - und Umzugs -
kosteu um jährlich 3330 M . und die Vergütung des nicht¬
etatmäßigen Personals sowie die Kosten für Stellvertre¬
tung und Dienstaushilfe um 28 000 M .

Den größten Raum in den Erörterungen der Bud¬
getkommission nahm ein in diesem Titel neu eingestellter
Posten in Höhe von 15 000 M . für „ Vergütungen
der Bezirksbauinspektionen für ihre Inan¬
spruchnahme beim Bauwesen der Gemeinden , anderen
Körperschaften und Stiftungen " in Anspruch; dieser
Posten führte zu eingehenderen und längeren Debatten
in der Kommission . Es wurden dazu naben sachlichen
auch grundsätzliche Bedenken in der Richtung geäußert ,
daß die Bewilligung solcher; Belohnungen und die Art
ihrer Einstellung irr das Budget mit Art . 29 des Etats
gesetzes nicht ini Einklang stehe . Auf eine schriftliche Bitte
der Budgetkommission äußerte sich ! das Großh . Ministe¬
rium der Finanzen ; seine Mitteilung selbst ist ausführ¬
lich ini gedruckten Bericht enthalten , ich möchte hier nur
kurz auszugsweise folgendes daraus wiedergeben :

Es bestände diese Vorschrift schon seit dem ersten Jahr¬
zehnt des 19 . Jahrhunderts , es sei bisher i innrer
so gehalten worden. Neben dem Ersatz der Diäten und
Reisekosten sollten die Gemeinden , die die Dienste der Be-
zirksbauinfpektivnen beanspruchen , für diese Inanspruch¬
nahme an die staatlichen Baubeamten Gebühren bezah¬
len , deren Höhe , jeweils vom Finanzministerium festge¬
setzt wird . Die Gemeinden hatten bisher diese Gebühren
unmittelbar an die staatlichen Baubeamten selbst abzn-
führen . Die Bezirksbauinspektionen hatten in ihrem
Jahresbericht dann lediglich anzugeben , welche Bange -
schäfte sie im abgelaufenen Jahre für Gemeinden besorgt
und welche Gebühren sie hierfür empfangen haben . Hier
soll nun fernerhin eine grundlegende Aenderung eintre -
ten . Es kommen in Zukunft nicht mir die Bezirksbau -
infpektoren selbst, sondern auch das technische Hilfsper¬
sonal in Betracht, und gerade nach dieser Richtung hin
sind bezüglich der pekuniären Beziehungen der Dienftvor -
stände zu ihren Gehilfen ja auf dem letzten Landtag leb¬
hafte Klagen auch hier in diesem Hohen Hause vorgetra¬
gen worden . Es kommen sieben Techniker als zweite Be¬
amte , drei Zeichner , 18 technische Assistenten und sechs
Bvuaufseher in Betracht. Die Großh . Regierung führt
für die Beibehaltung der bisherigen Hebung in der
Hauptsache zwei Punkte ins Treffen : erstens die Inter¬
essen der Gemeinden, und zweitens die der staatlichen
Architekten . Sie sagt : Die Gemeinden würden billiger
fahren , und der künstlerisch gebildete Architekt suche eine
schöpferische Tätigkeit , die ihm nicht in Verwaltungsge¬
schäften und Bauunterhaltungsarbeiten sondern mir in
Neubauten geboten werden können . Es käme nun aber

ab und zu vor, daß in einem Jnspektionsbezirk Neubau¬
ten in einem Jahre nicht erstellt werden , wodurch der
Architekt jede Gelegenheit, sich bei Neubauten zu betäti¬
gen , genommen sei , und es sei zu befürchten, daß tüch¬
tige Architekten deshalb austreten , daß auch hier eine
„ Flucht aus dem Staatsdienst " stattfinden könnte, "da
diese Techniker keine Lust hätten , sich nur als Verwal¬
tungsbeamte auszubilden .

Die Gemeinden von der Entrichtung von Gebühren
vollständig zu befreien, geht nicht an . Es wäre das vor
allen Dingen eine große Unbilligkeit den Gemeinden ge-
geniiber, die sich ihre Bauten durch eigene bezahlte
Stadtbaumeister erstellen lassen . Auch würde die voll¬
ständige Gebührenfreiheit zu noch ! lebhafteren Klagen
der Priv -atavchüekten und Bautechniker führen , als dies
bis jetzt schon der Fall war . Ein Wegfall dieser Neben¬
bezüge der Hochbaubeamten — auch davon wurde iu der
Buldgetkommission gesprochen — sei aber auch nicht wün¬
schenswert . Es wurde in der Budgetkommiffion von.
einer Seite beantragt , man möge die in Betracht kom¬
menden Beamten so bezahlen , daß sie es in Zukunft nicht
mehr nötig hätten , auf derartige Bezüge angewiesen zu
bleiben . Von anderer Seite und auch von der Großh .
Regierung wurde dem aber entgegengdhalten , daß das
deshalb nicht angängig wäre , weil das dann zu Korfie-
guenzen führen müßte und weil daun Vergleiche mit an¬
deren Beamten angestellt würden . .

Diese gewichtigen Gründe , dir von der Großh . Regie¬
rung ins Treffen geführt wurden , wurden auch von der
großen Mehrheit der Kommission anerkannt , und es blie¬
ben nur noch ! die Bedenken bestehen , die sich gegen den
Alk . 29 des Etatgesetzes richteten. Die Kommission
kam deshalb zu dein Beschluß : „ Ihre Budgetkoinmission
hat nun gegen die Anforderung selbst nichts mehr einzu¬
wenden , spricht aber die Erwartung aus , daß bei der Be¬
ratung des bereits vorliegenden Gesetzentwurfes, die
Aenderung des Gesetzes über- den Staatsvorarfichljag und
die Verwaltung der Staatseinnahmen und -Ausgaben
(Etatgesetz ) betreffend , ihren Bedenken Rechnung getra¬
gen wivd " .

Bei Titel XI , Ruhegehalte , Hinterbliebe¬
ne n ve r s o rg un g und G n a d e n g a b e n , werden
für beide Jahre 1 067 260 Dl . mehr angefordert . Die
Steigerung ist in dem mutmaßlichen Zuwachs für die
beiden Jahve begründet.

Bei Titel XII , allgemein er Fonds der Großh .
Regierung für im S ta a ts v o ran schla g nicht
vorgesehene Bedürfnisse persönlicher und
sachlicher Art , sind 100 000 M . angefordert wie in der
letzten Budgetperiode. Im letzten Voranschlag wurden
die vorgesehenen Mittel um 3987 .48 M . überschritten .
Die Deckung konnte aber aus den in den Jahren 1901
bis 1905 gemachten Erübrigungen erfolgen!, was zuläs¬
sig fit .

Bei Titel Xllfi Unterstützu n g s- ^ u nd Belob -
nungssonds . ergibt sich für beide Jahre eine
Summe , die um 2340 M . geringer ist als !die in der letz¬
ten Bndgetperiode, und zwar deshalb , weil weniger
Bauten in Betracht kommen', die zu außerordentlichen Be¬
lohnungen an technische Beamte Veranlassung geben kön
nen.

Ihre Kommission beantragt Genehmigung der
Aiisgabentitel l bis mit lll und XI chis mit XIII in
zdöhe von 16 103 810 M.

In der allgemeinen Beratung ergreift das Wort

Präsident des Ministeriums der Finanzen Wirkt . Geh .
Rat vr . Honsell : Ich habe eine angenehme Pflicht zu
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erfüllen , indem ich der verehrlichen Budgetkommission und
den Herren Berichterstattern , deren Berichte ja gedruckt
vorliegen , den besten Dank ausdrücke für die strcng sach¬
liche und durchweg freundliche Beurteilung des Finanz¬
etats . Das «spezialbudget des Finanzministeriums bietet
ja ungleich weniger Stoff zu anregenden Erörterungen
als die Budgets der anderen Ressorts . Im Staatshaus¬
halt fällt im wesentlichen der Finanzverwaltung die Rolle
der schlichten sorgenden Hausfrau zu . Nach einem be¬
kannten Wort spricht die Vermutung rechtschaffenen Ver¬
haltens für die Frau , über die am wenigsten geredet
wird , und in diesem Sinne glaube ich es als ein gutes
Zeichen deuten zu dürfen , daß in dem bekannt ge¬
wordenen Geschäftsplan des Hohen Hauses vorausgesetzt
ist , es werde die Beratung des Budgets des Finanz¬
ministeriums sich in wenigen Tagen erledigen lassen . Am
Regierungstisch soll es nicht fehlen , daß diese Voraus¬
setzung sich erfüllen wird .

Dem - ntrage der Budgetkvmmisfton entsprechend werden
ohne weitere Debatte Titel I , H und IH, Xl , XU und
Hl der Ausgaben genehmigt .

Das Haus spricht in Uebereinstimmung mit der Bud -
getkommission die Erwartung aus , daß bei der Beratung
des bereits vorliegenden Gesetzentwurfes „ Die Aenderung
des Gesetzes über den Staatsvoranschlag und die Ver¬
waltung der Staatseinnahmen und Ausgaben (Etatgesetz)
betr .

" den Bedenken der Budgetkommisfion hinsichtlich der
Vergütungen der Bezirksbauinspektionsbeamten Rechnnng
getragen werde .

Zu Ziffer 3 b der Tagesordnung (Ausgabe Titel IV ,
Einnahme Titel l Forst - und Domänenverwal¬
tung ) erhält zunächst das Wort

Berichterstatter Abg . Breitner ( Zentr . ) : Namens der
Kommission beantrage ich , die in dem Bericht erwähnten
Positionen im ordentlichen wie im außerordentlichen
Etat zu genehmigen .

Im Bericht sind einige allgemeine Bemerkungen
vorausgeschickt über das Grundstocksvermögen des Staates ,
über die Abstoßungen von Grundstücken im allgemeinen
sowie über die Abstoßungen derjenigen Grundstücke , welche
nach Maßgabe der Normativbestimmungen erfolgten ,
über das Kapitalvermögen sowie über die Holzdurch¬
schnittspreise . Ich verweise in dieser Beziehung auf den
Bericht und habe nur noch nach zwei Richtungen Be¬
merkungen beizufügen .

Als das Budget beraten und der Bericht abgefaßt
wurde , lagen der Kommission die Angaben der neuen
Steuerkapitalieu noch nicht vor . Inzwischen wurden
dieselben uns übermittelt , und es ist deren Kenntnis
von Interesse . Die Steuerkapitalien des Domänenärars
waren nach der bisherigen Schätzung folgende : Grund¬
stock, Gebäude 3 862 420 M . , die neuen Steuerkapitalien
der Gebäude beziffern sich auf 8 710090 M . ; die land¬
wirtschaftlichen Grundstücke waren bisher auf 30251920
M . geschätzt , jetzt auf 58063184 M . ; die Waldungen ,
bisher veranschlagt zu 49 604751 M . , sind jetzt auf
102002000 M . gestiegen . Es ist also durchgehends
eine Steigerung zu verzeichnen . Die Gesamtsumme be¬
trug früher 83 719 091 M . und jetzt 168 775274 M .

Die weitere Ergänzung besteht in folgendem : Es hatten
vor kurzem in der bayerischen Abgeordnetenkammer leb¬
hafte Erörterungen über Erträgnis u .nd Nutzung
der Waldungen eingesetzt . Es wurde dort namentlich
ausgeführt , daß alljährlich etwa 10 Millionen Holz -
gelber mehr eingehen könnten ; der Abtrieb sei zu starr
und zurückgeblieben , man habe zu alte Bestände , so daß

vieles Holz im Walde geradezu verfaule . Es wurde dann
weiter ausgeführt , daß , um den Abtrieb auf den nor¬
malen Stand zurückzuführen , etwa 30 Jahre notwendig
wären , und daß dies allein einen Mehrerlös von über
19 Millionen ergebe . Bei dieser Debatte wurde auch
auf die anderen Staaten , auf Württemberg und Baden
Bezug genommen . Es wurde mir nun unmittelbar vor
der jetzigen Sitzung der Artikel einer Zeitung zugeschickt ,in der ein Forstmann längere Ausführungen macht , die
namentlich darauf abheben , daß auch bei uns die Nutzungs¬
perioden etwas zu weit ausgedehnt seien . Ob dieses
richtig ist, kann ich nicht beurteilen , vielleicht ist die
Regierung in der Lage , sich darüber zu äußern . Ich
werde bei der Position der Holzerträgnisse darauf noch
des näheren zurückkommen .

Das finanzielle Ergebnis der Forst - und
Domänenverwaltung kann als ein günstiges bezeichnet
werden . Ob etwa die Erträgnisse nicht etwa noch günstiger
hätten gestaltet werden können , hängt davon ab , ob die
Darlegungen des erwähnten Artikels zutreffend sind , so
daß das Holzerträgnis ein noch höheres hätte werden
können .

Ich wende mich zunächst den Ausgaben zu . Sie be¬
trugen bisher 6 260405 M . und jetzt sind sie auf
6 577 321 M . angewachsen . Es ergibt sich also im
Ausgabeetat ein Mehr von 316916 M . Die Ursachen
dieser Mehrausgabe liegen zum Teil in dem persönlichen
Aufwand , in der Vermehrung der Stellen und den
Gehaltserhöhungen , zum Teil auch und namentlich in der
Erhöhung der Produktionskosten und den Kosten der
Materialien usw .

Gegenüber der Vermehrung der Ausgaben liegt aber
auch eine wesentliche Vermehrung der Einnahmen
vor . Die Einnahmen betrugen bisher nach dem ab¬
gelaufenen Etat 10 300 526 M . , und jetzt sind sie zu
11 127 500 M . veranschlagt . Es ist öies also ein Mehr
von 826 974 M . Es kann also das finanzielle Erträgnis
des Forst - und Domänenbudgets als ein günstiges bezeich¬
net werden , und es ist die angenehme Pflicht des Bericht¬
erstatters , allen Beteiligten , die hierzu beigetragen haben ,
allen Beamten im Domänen - und Forstressort die An¬
erkennung auszusprechen .

Das Haupterträgnis besteht natürlich in dem Er¬
trägnis der Waldungen . Baden gehört zu den
waldreichsten Gebieten Deutschlands . . Es hängt dies
zusammen mit der Bodenbeschaffenheit des Landes .
44 Proz . sind Gebirgsland, und davon entfallen wieder
37 Proz. auf Waldungen . Die Gesamtfläche des Waldes
ist 578 253 Im . Davon entfallen jedoch nur 18 Proz .
auf die Domänenwaldungen , nämlich 94 793 Im . Auf
die Gemeindewaldungen entfallen 256 299 Im, auf
die Körperschaftswaldungen 20007 lm . Der Beför -
sterung unterliegen nach dem jetzigen Stand 375946 Im,
nicht beförstert sind 202 307 Im . 96 Proz . der Gesamt¬
einnahmen dieses Titels entfallen auf die Einnahmen aus
den Waldungen mit 7 966 955,97 M . Die ertragsfähige
Fläche unseres Waldes ist nach dem Stande vom 1 . Januar1907 93514 Im . Auf den Hektar entfallen rein , also nach
Abzug der Weglinienaufhiebe 5,80 , im ganzen 6,6 km .
Das Ergebnis unserer Waldungen kann also als günstig
bezeichnet werden , namentlich wenn wir es mit dem¬
jenigen anderer Staaten vergleichen . Preußen erzielt
4,3 , Hessen 5,5 , Württemberg 6,7 km , es hat also
nur Württemberg ein günstigeres Ergebnis als wir ,
allein das kommt daher , weil Württemberg noch Reserve¬
fonds schafft, um Schwankungen in den Forsterträgnissen
auszugleichen . Ob und inwieweit das bei uns angebracht
ist , kann dahin gestellt bleiben . In dem Zeitungsartikel ,den ich eben erwähnte , wird dieses mit Rücksicht auf



unsere Finanzlage verneint , wodurch es geboten sei, alle
Erträgnisse für die laufenden Staatsausgaben flüssig
zu machen . Noch günstiger gestaltet sich aber das Er¬
trägnis dann , wenn man die Holzdurchschnitts¬
preise in Betracht zieht , es hat sich ja auch in dieser
Richtung eine Steigerung geltend gemacht . Die Holz¬
preise unterliegen größeren Schwankungen , in den sieb¬
ziger Jahren bestand z . B . eine Hochkonjunktur , Ende
der siebziger Jahre fielen die Preise , und seit den acht¬
ziger Jahren macht sich wiederum eine steigende Tendenz
geltend . Der Preis des Festmeters Nutzholz betrug
im Jahre 1902 15,83 M ., und dem gegenüber im
Jahre 1907 19,60 M . Der Festmeter Brennholz kostete
im Jahre 1902 7,53 M ., und im Jahre 1907 9,24 M .
Es ist das ein sehr günstiges Verhältnis . Soweit ich
unterrichtet bin , haben wir in dieser Richtung das beste
Ergebnis , es ist, glaube ich, nur Schwarzburg - Sonders -
hausen , das in dieser Richtung noch ein besseres Ergebnis
aufweist .

Der Zuwachs steht bei uns nach den mir gewor¬
denen Mitteilungen im gleichen oder annähernd gleichen
Verhältnis wie die Nutzung . Der Zuwachs beträgt
4,9 km auf den Hektar , und die Zwischennutzung 1,5 ,
sodaß der Gesamtzuwachs sich aus 6,4 im beläuft . Die
reguläre Nutzung beträgt 4,3 , der Holzertrag durch
Wegaufrisse 0,22 , weitere zufällige Ergebnisse , die etwa
durch Ueberschreitungen eintreten können , sind auf 0,58
berechnet , sodaß die Gesamtnutzung auf 5,10 5m für den
Hektar berechnet wird .

Die Umtriebszeiten werden bei uns nicht nach
den einzelnen Holzarten berechnet sondern nach der Lage
der Waldfläche , da wir ja selten reine Bestände haben .
Eichen haben wir in größerem Bestand z . B . nur in
dem Bezirk Badenweiler . Die Eiche hat eine Umtriebs¬
zeit von etwa 140 Jahren , die Tannen von 120 und
die Buchen von 100 Jahren . Ich verweise in dieser
Richtung auf die nähere Darstellung in den forstlichen
statistischen Nachweisungen vom Jahre 1905 . Der
mehrerwähnten Darstellung in der mir übermittelten
Zeitung ist eine Tabelle beigegeben , welche zum Teil
andere Zahlen aufweist , und dabei ist bemerkt : „ Aus
dieser Tabelle geht hervor , daß in Baden die über 100 -
jährige Altersklasse nur von Bayern übertroffen wird ,
den anderen deutschen Bundesstaaten gegenüber aber
bedeutend höhere Ziffern aufweist . Entsprechend
dem Anteil der über 100 jährigen Altersklasse zeigt
sich in der Jungholzklaffe für Baden die geringste
Flächenziffer aller zum Vergleich herangezogenen
Staaten . Diese Zahlen führen zu dem Schluffe ,
daß Baden die Abnutzung seiner Hochwaldungen lang¬
samer vollzieht als alle übrigen Staaten , obwohl es
bezügl . der Menge der Altholzvorräte an zweiter Stelle
steht und hinsichtlich seiner Produktionsverhältnisse hinter
keinem der anderen Staaten zurückbleibt . Es berechnen
sich demnach die tatsächlich eingehaltenen Umtriebszeiten
für die Hochwaldnngen in Baden auf 135 Jahre bei
einer jährlichen Nutzungsfläche von 662 Hektar , bei
Bayern auf 122 Jahre bei einer Nutzungsfläche von
6 160 Hektar , in Württemberg auf 91 Jahre bei einer
Nutzungsfläche von 2031 Hektar , in Sachsen auf 73
Jahre , bei einer Nutzungsfläche von 2 343 Hektar .

" Ob
diese Angaben richtig sind, vermag ich nicht zu ermessen ,
vielleicht ist die Regierung in der Lage , sich über diese
Darstellungen zu äußern .

Die Verjüngung , die auch mehrfach berührt wird ,
wird bei uns auf doppelte Weise herbeigeführt , entweder
durch natürlichen Samenfall , das ist selbstverständlich die
billigste Art , allein sie ist nicht überall möglich , namentlich
nicht leicht bei den Fichten , weil diese besonders dem

Insektenfraß sehr ausgesetzt sind und auch durch Nachbar¬
schläge leicht erdrückt werden , es ist deshalb meist eine
künstliche Verjüngung nötig , und in dieser Richtung sind
unter der Anforderung „ Für die Waldkultur " 230000 M .
angefordert , gegen das letzte Budget 7700 M . mehr .
Im Jahre 1878 betrug der Kulturaufwand 1,45 M .
für den Hektar , und ist bis jetzt auf 2,6 M . angestiegen .
In Betracht kommen hierbei hauptsächlich die erhöhten
Kosten für die Arbeitslöhne (diese sind bei männlichen
Arbeitern auf 0,55 und bei weiblichen Arbeitern auf
0,30 M . in der Stunde gestiegen), auch die höheren
Kosten für intensivere Bearbeitung der Pflanzungen .
Die Pflanzweite ist enger gezogen und dadurch eben
auch ein Mehraufwand erwachsen . Es wurden im Jahre
1848 7670 M . auf den Hektar verwendet , jetzt sind es
7783 M .

Unter den Ausgaben kommt namentlich in Betracht
die Ausgabe für Zurichtung der Walderzeugniffe
mit 1315215 M - gleich 44,5 Proz . der Gesamtausgabe .
Dann kommen die Ausgaben für Abfuhrwege mit
495 000 M . gleich 17 Prozent . Die erwähnten Wald¬
kulturkosten betragen 11 Prozent und die Arbeiterver¬
sicherungsbeiträge betragen mit 60 550 M . 1,1 Prozent .

Die wichtigsten Ausgaben sind die für die Holzabfuhr¬
wege . Sie wurden bis zum letzten Budget formell
anders behandelt , indem in dem außerordentlichen Etat die
Kosten für die Neuanlagen , in dem ordentlichen Etat die
Kosten für die Unterhaltung ausgenommen wurden . Seit
dem letzten Budget , ist aber die Aenderung eingetreten ,
daß jetzt sowohl die Kosten für die Neuanlage wie auch
die für die Unterhaltung im ordentlichen Etat aufgeführt
sind . Es wurde in der letzten Budgetvorlage ein Plan
auf 10 Jahre ausgestellt . Darnach sollen für Holzabfuhr¬
wege rund 500 000 M . eingestellt werden . Jetzt sind für
Holzabfuhrwege 495 000 M . eingestellt . Die Holzabfuhr¬
kosten sind von dem Jahre 1878 ab bis 1885 um 2,5
Proz . auf den da , von 1885 ab um 4,5 Proz . und vom
Jahre 1899 ab um 5,5 Proz . gestiegen. Diese Erhö¬
hung der Holzabfuhrkosten ist durch die Ausdehnung des
Waldwegnetzes bedingt . Es find jetzt viel mehr Wege erstellt
und weiter auch technisch große Verbesserungen eingesührt
worden , namentlich bei der Fundamentierung , im Hin¬
blick auf die Breite der Wege , dann auch namentlich
dadurch , daß manche Kehren verbessert wurden , um die¬
selben für Holzabfuhren zugänglich zu machen . Es wird
jedoch diese Erhöhung dadurch vergütet , daß die Trans¬
portkosten sich vermindern und durch die Zugänglichmach¬
ung des Waldes auch die Preise des Holzes eine Stei¬
gerung erfahren .

Auch die Unterhaltungskosten der Wege haben
eine wesentliche Steigerung erfahren . Sie machen im
Jahre 1890 32 Proz . , im Jahre 1900 40 Proz . , und
jetzt etwa gegen 60 Proz . der Gesamtkosten aus .

Abgenommen haben die Einnahmen , und zwar ,
man darf dies wohl sagen , in erfreulicher Weise hinsicht¬
lich der Anteile aus den Forststrafsachen . Ich habe in
dem Bericht niedergelegt , daß dieselben in dem jetzigen
Budget um ein Drittel zurückgegangen sind . Es ist jedoch
schon seit Jahren eine Abnahme dieser Einnahme zu ver¬
zeichnen ; auch der Einzug der Geldstrafen hat sich jeweils
günstiger gestaltet . Es waren im Jahre 1883 noch
40 Proz . der Geldstrafen für Forstfrevel unbeibringlich ,
im Jahre 1893 ist dieser Anteil von 40 Proz . auf 19
Prozent zurückgegangen und jetzt auf 8 Prozent . Es
läßt dies doch eine gewisse Schlußfolgerung auf eine
wirtschaftliche Besserung in dieser Richtung zu .

In den Erträgnissen der Grundstücke der sogenannten
Kammergüter ist ebenfalls eine Vermehrung einge -
treten , wenn auch eine geringere . Das Erträgnis der -



selben war bisher 1 561 230 M . , jetzt sind 1598 265 M.
eingestellt . Den höchsten Stand hatten wir im Jahre
1880 mit 1 848 000 M . zu verzeichnen , einem Erträgnis,
das seither nicht mehr erreicht wurde.

Für die Bewirtschaftung der landwirtschaft¬
lichen Grundstücke ist eine Verordnung vom Jahre
1900 maßgebend. Es sind darin Bestimmungen über
Düngung, namentlich aber auch über die Entwässerung
und die Anpflanzung von Obstbäumen getroffen, und in
dieser Richtung wurden , soweit ich unterrichtet bin , bis
jetzt günstige Erfolge verzeichnet .

Auf diese allgemeinen Bemerkungen möchte ich mich
beschränken , und ich gehe nun über zu den Ausgaben
im ordentlichen Etat .

Hier sind wenige Aenderungen eingetreten. Es handelt
sich in der Zentralverwaltung nur um eine Ver¬
schiebung , indem der bautechnische Referent in die Forst - und
Domänendirektion eingereiht wurde. In der Bezirks¬
domänenverwaltung handelt es sich auch nur um
unwesentliche Aenderungen des Personalbestandes .

In der Bezirksforsteiverwaltung sind keine
Aenderungen eingetreten .

Ueber das etatmäßige Personal der Forstwarte habe
ich noch einige Bemerkungen zu machen . Es ist jetzt ein
weiterer Forstkurs in Heidelberg — neben Freiburg —
errichtet . Früher war nur ein solcher in Augustenberg.
Wie mir gesagt wurde, haben sich diese Forstkurse sehr
gut bewährt. Die Aufgaben , die der Forstwart hat , sind
seit Jahren gewachsen . Früher war er lediglich gewisser¬
maßen Polizei- und Schutzorgan zur Verhütung und
Anzeige von Forstfrevel . Zu Wirtschaftszwecken wurde
der Waldhüter damals weniger herangezogen. Jetzt ist
fast ein umgekehrtes Verhältnis eingetreten. Im Forst¬
gesetze noch ist über die Kenntnisse, die er erwerben
muß , nichts gesagt , es wird hier nur verlangt ,
daß er einen guten Ruf habe. Jetzt sind aber
besondere Kenntnisse nötig , Waldkultur , Wegbau und
ähnliche Aufgaben müssen ihm geläufig sein . Es- hat
deshalb auch die hessische Regierung bereits im Jahr-
1901 eine Verordnung über die Ausbildung in dem Forst¬
wartsdienst erlassen. Die Fachprüfung erstreckt sich hier
auf diejenigen Teile des Forstfaches, deren Kenntnis
für den Forstwart erforderlich ist , insbesondere die Forst¬
botanik, den Waldbau , die Forstbenützung, den Wegebau ,
die Insektenkunde, den Forstschutz , die Jagd und die
Fischerei. Diese Disziplinen werden auch bei uns in den
Forstwartkursen gelehrt .

Ueber die Jagden habe ich nur weniges zu be¬
merken . Es ist ja diese Position jeweils Gegenstand
eingehender Erörterung gewesen. Ich selbst habe Veran¬
lassung genommen , Forstbeamte bezüglich der Negiejagd
zu befragen. Allein ich blieb nachher gerade so klug wie
vorher. Der eine sagte mir , ihm sei es ganz gleichgültig ;
ein anderer äußerte, dieselbe bringe nur Scherereien —
worin er solche fand und was er mit diesem Ausdruck
bezeichnen wollte , war mir gleichfalls nicht ganz klar, ich
kann es zwar vermuten ein anderer war dagegen
sehr eingenommen für das Regiewesen . Ursprünglich war
ja die Regiejagd nur in Aussicht genommen für den Be¬
zirk Renchen, weil dort besondere Verhältnisse vorliegen.
Inzwischen ist sie ausgedehnt worden. Die Kommission
hat Veranlassung genommen , sich darüber zu vergewissern,
in welchen Bezirken die Regiejagd seit dem letzten Landtag
eingeführt wurde. Es geschah dies in den Bezirken Etten-
heim , Jestetten , Meßkirch, St . Leon, Heidelberg und
Kandern . Es sind jetzt 46721 da — 51 Proz. der
ärarischen Jagdfläche in Regiebetrieb . Das finanzielle
Ergebnis kann nicht als ein besonders günstiges bezeichnet
werden. Ich verweise in dieser Richtung aus die Tabelle .

Dem steht aber gegenüber, daß der Wildschaden in den
betreffendenWaldungen in beträchtlicherWeisezurückgegangen
sein soll. Es wird auch ausgeführt , daß das Ergebnis deshalb
ein weniger günstiges sei , weil , ehe diese Jagden in Regiejagden
übergingen, das Wild noch vorher abgeschossen wurde , so
daß das Ergebnis , nachdem die Jagden in Regiejagden
umgewandelt wurden , natürlich ein geringeres war . Sehr
ungünstig in finanzieller Beziehung ist das Ergebnis in
der Lußhardt. Auch hierüber gibt die Tabelle Aufschluß.
Allein gerade hierzu möchte ich noch hervorheben, daß
nach dem Berichte des Badischen Forstvereines ein Sach¬
kundiger bezüglich der Lußhardt sich dahin äußert : „ Wer
die fraglichen Waldungen noch im vorigen Jahre sah ,
konnte feststellen , daß die Nachzucht der Eiche in der
Lußhardt mehr als in Frage gestellt, fast unmöglich ge¬
macht war . Die früher vorhandenen Eichenjungwüchse
waren nahezu verschwunden oder durch Wildverbiß zu¬
rückgehalten und schwer beschädigt ; wohl wurde nicht
selten die Eichennachzucht auch durch Spätfrvstschäden be¬
einträchtigt. Nachdem die Jagd nun zwei Jahre in
Selbstverwaltnng steht , hat sich neuerdings bei der
wiederholten Besichtigung der Lußhardtwaldungen ein
außerordentlich verändertes Bild gegen früher ge¬
zeigt. Kultur - und Schlagflächen sind kaum mehr
wieder zu erkennen ; allenthalben grünen die jahrelang
verbissenen Eichenkernwüchse aufs neue . Bei näherem
Zusehen weisen die älteren Jungwüchse leider den Mangel
großer Beschädigung auf , sodaß keine besonders schöne
Eichenbestände daraus hervorgehen dürften ; aber auch
jüngere, bis vierjährige , weniger beschädigte Eichenjung¬
wüchse haben sich eingestellt, und zwar in einer Abtei¬
lung, auf großer Fläche so schön und üppig , daß es
weiteren forstlichen Kreisen nur empfohlen werden kann ,
von dieser Eichenpracht Einsicht zu nehmen . Dieser
Gegensatz im Waldzustand zwischen der Zeit vor und nach
der Uebernahme der Lußhardtjagd in Selbstverwaltung
kann nicht laut genug betont werden, um allen denjenigen
es zu sagen, die noch daran zweifelten , daß hauptsächlich
der große Wildstand an dem Verschwinden der Eiche in
der Lußhardt die Schuld trug .

" Wenn also die Ver¬
hältnisse so liegen , wie hier dieser Sachverständige angibt ,
dann können wir bis zu einem gewissen Grade es in
Kauf nehmen, daß das finanzielle Erträgnis wenigstens
jetzt noch ein minder günstiges ist .

Auf dem Gebiet der Fischerei ist nur insofern eine
Erweiterung eingetreten , als eine Fischzuchtanstalt in
Oberbruch (Amt Bühl ) für das Jahr 1908 in Aussicht
genommen ist . Es sollen hier vorwiegend Karpfen und
Schleien eingesetzt werden.

Ich wende mich nun zum außerordentlichen
Etat . Hier kommt zunächst in Anforderung die Erstel¬
lung eines D opp eIso rsth au ses für die Forst¬
ämter Neckargemünd und Schönau . An¬
gefordert wird ein Betrag von 85 000 M . Es haben sich
in der Kommission Stimmen erhoben, ob es nicht zu¬
treffender sei, ein Forsthaus in Schönau — wo bis zum
Jahre 1879 ein Forstamt war — und das andere in
Neckargemünd zu errichten. Es wurde davon ausgegan¬
gen , daß die Gemeinde Schönau gewissermaßen mitten
in dem Forstbezirke liegen dürfte . Ich habe inzwischen
die Karten eingesehen und daraus 'entnommen , ,daß diese
Angabe nicht zutreffend ist . Es liegt Schönau , mehr
oder minder an der Peripherie . Es müßte auch , uni von
Schönau aus in die Waldungen zu gelangen , eine starke
Anhöhe überwunden werden. Von Neckargemünd aus
dagegen kann die Bahn nach Neckarsteinach , und Hirschhorn
benützt werden, von welchen Stationen ans die Waldun¬
gen leicht begangen! werden können, so daß also im
dienstlichen Interesse keine Veranlassung zu einer Rück-



Verlegung porliegt . Es haben sich auch meines Wissens
seitens der Gemeinde seither in keiner Weise Stimmen
geltend gemacht , die für eine Rückverlegung nach Schö¬
nau sprechen. Dann kam namentlich auch der finanzielle
Punkt in Betracht : Wenn ein Gebäude in Schönau und
ein zweites in Neckavgemünd errichtet werden würde ,
dann müßte natürlich ein höherer Betrag eingesetzt wer¬
den -, als dies jetzt der Fall ist . Die Kommission war da-
her in ihrer Mehrheit für die Genehmigung dieses Po¬
stens .

Sodann werden weiter angefordert : Für die Erstellung
eines F o rstwartha u s e s in Kirrlach 11000
Mark ; für die Erstellung eines F o r st w ar t h a u se s
in St . Peter 16 000 M . , und für ein Forstwar t-
haus in Nord rach 15 000 M . Schon auf dem
letzten Landtage waren einige Forftwarthäuser ange¬
fordert ; die Kommission hatte damals wegen der Höhe
der verlangten Beträge Beanstandungen erhoben, da an¬
genommen wurde , daß für ein Forstwarthaus auf dem
Lands ein Betrag von etwa rund 12 000 M . Wohl als
ausreichend

'
zu betrachten sei . Unter diesem Betrag

von 12 000 M . bleibt von den jetzt angefordertcn Sum¬
men nur die Anforderung für das Forfsivarthaus in
Kirrlach. Ich kenne die örtlichen Verhältnisse in jener
Gegend ; es ist ebenes Terrain , die Zufuhr ist leicht er¬
möglicht , und daraus ist es auch erklärlich, warum der
Betrag für die Erstellung dieses Forstwarthauses unter
den Beträgen für die beiden anderen zurückbleibt. In
Anlehnung an die Ausführungen auf dem letzten Land¬
tage wurde nun in der Kommission die Frage aufgewor¬
fen , ob nicht der für St . Peter und der für Nordrach aus -
gewvrfene Betrag zu hoch gegriffen sei und ob man nicht
auf den Normalsatz zurückgreisen müsse , wie er auf dem
letzten Landtage in den - damaligen Besprechungen der
Kommission festgesetzt wurde . Die Regierung hat jedoch
geltend gemacht , daß der von ihr angeforderte Betrag ein¬
mal durch! die Teuerung , dann auch durch die Erschwe¬
rung in der Zufuhr der Materialien geboten sei , sie hat
weiter darauf hingewiesen, daß in neuerer Zeit auch in
anderen Staaten , in welchen Forftwarthäuser errichtet
werden sollen (so in Baheru und Hessen) , ähnlich! hübe ,
sogar noch ! viel höhere Beträge in Ansatz kämen. Nach
diesen Ausführungen der Regierung war auch hier dis
Kommission in ihrer Mehrheit für Genehmigung .

Im außerordentlichen Etat wird dünn weiterhin für
die Erstellung eines Stall gebäu de s auf dem
Haslach er Hof bei Tengen die Summe von
36 000 M . angefordert . Diese Position war in der Kom¬
mission Gegenstand eingehender Erörterungen , und es
haben sich gegen diese Anforderung , namentlich wegen
ihrer Höhe, Beanstandungen erhoben. Wie hoch - er Kauf¬
preis für dieses Gut seiner Zeit war , kann nicht festge -
stellt werden : das Gut wurde im Fahre 1806 von den
Fürsten von Auersperg gekauft. Die Regierung hat ihren
Berechnungen den Betrag von 38 000 M . zugrunde ge-
legt , den sie aus einem Angebot entnommen hat , welches
anfangs der 80er Jahre gemacht wurde . Bei Zugrunde¬
legung dieses Betrages ergibt sich nach Abzug der Ab-
gaben und Unterhaltungskosten eine: Verzinsung vors
1,71 Proz . Es läßt sich ja nicht verkennen, daß diese Ver¬
zinsung eine niedrige ist , allein die gleiche Wahrnehmung
machen wir ja auch bei einer großen Unzahl der übrigen
Höfe , welche die Domänenverwaltung im Besitz hat , z . B .
der Rheinschanzrnsel bei Philrppsburg .

Es wurde auch die Frage aufgeworfen und erörtert ,
ob nicht vielleicht die Aufforstung dieses Hofgeländes an¬
gängig und zweckentsprechend wäre . Allein es wurde von
der Regierung entgegengehalten , daß bei der Aufforstung
das Erträgnis ein noch geringeres sein werde. Es wurde

namentlich auch hervorgehoben, daß dieses Gelände ins¬
besondere für Landwirtschaft geeignet und daß zu erhof¬
fen sei, es werde unter dem neuen Pächter , welcher als
ein guter Wirtschafter geschildert wird , in Zukunft eiri
besseres Erträgnis eintreten . Im Anschluß daran wurde
auch auf die Randenbahn hingewiesen, und die Auffas¬
sung ausgesprochen, daß durch- Beibehaltung des Absatzes
für die Zukunft es möglich werden würde , die Verhält¬
nisse günstiger zu gestalten. Allein es ist doch mehr als
fraglich, ob man die Erstellung dieser Zukunftsbahn
jetzt schon in den Kreis »der Berechnungen ziehen kann.
Es läßt sich nicht verkennen , daß bei dem den Berechnun¬
gen- zugrunde gelegten Wert von 38 000 M . die Anfor¬
derung von 36 000 M . als eine sehr hohe erscheint und
daß sie fast in keinem Verhältnis zu dem Ertrag des Gu¬
tes steht . Es wurde aber in der Kommission von den
Sachverständigen geltend gewacht , es müßten über das
ganze Haus Eisenlager gezogen werden , die Scheuer
könne nicht für sich besonders errichtet werden , wodurch
also die Höhe des eingestellten Betrages veranlaßt sei .
Auch hier liegt kein einheitlicher Beschluß der Kommis¬
sion vor , die Mehrheit war für Genehmigung .

Schließlich kommt iin außerordentlichen Etat dann noch
ein Posten Von 15 000 M . als Beitrag zur Er¬
bauung eines H o fp f a rrh au s e s in Bruch -
s a l . Wegen dieser Erbauung eines Hofp'sarrhauses gab
cs in früheren Jahren Erörterungen , die insbesondere
mit der Frage zusammenhingen, wer das Eigentumsrecht
an der Hofkirche habe. Das Aerar stutzte seinen Anspruch
darauf , daß die Kosten zum Bau dieser Kirche seinerzeit
aus staatlichen Mitteln bestritten wurde , während die
Kirchenbehörde ihren Anspruch auf das Eigentumsrecht
an dieser Kirche darauf stützt, daß der damalige Bischof
und Landesherr die Kirche nicht bloß für seine eigenen
Zwecke benützte , sondern daß sie als allgemeine Pfarr¬
kirche , insbesondere für das zahlreiche Gesinde, für die
Soldaten , aber auch für andere Personen benützt wurde .
Ich habe auf dem letzten Landtage dem Wunsche Aus¬
druck gegeben, daß diese Streitfrage baldmöglichst ver¬
schwinde , und ich freue mich, daß -bezüglich beider
Punkte ein Vergleich zustande gekommen ist . Der Ver¬
gleich erstreckt sich auf beide Punkte : Die Schloß- bzw .
Hofkitche wird als Eigentum des Domänenfiskus aner¬
kannt mit der Einschränkung, daß die Hofpfartkirchenge-
m-einde berechtigt ist , die Schloßkirche dauernd zu ihrem
Gottesdienste wie bisher zu benützen , der Domänenfiskus
leistet anderseits zur Erbauung -eines neuen Hofpfarr¬
hauses eine Summe v-on 16 000 M . Die Kommission er¬
hebt hierzu keine Beanstandung , und ich beantrage also
Genehmigung des Vergleichs .

Ich habe nun noch zwei Punkte zu erwähnen ; der eine
betrifft die Heidelberger Schloßfrage . Ein
diesbezüglicher Posten ist in dem- jetzigen Budget nicht
eingesetzt. Es wurde ans dem letzten Landtage ein Po -
sten , nämlich ein Teilbetrag von 100 000 M . , abgelehnt ,
und- es wurde damals beschlossen , daß die Regierung ein
Ausschreiben erlassen möge, um Ingenieure und Archi¬
tekten zu gewinnen , denen es möglich ist , die Fassade des
Otto -Heinrichsbanes in ihrem jetzigen Zustande zu er¬
halten . lieber diese Frage schweben jetzt noch Verhand¬
lungen , und es wird später darüber mündlich berichtet
werden.

Ein wei erer Punkt betrifft die Staatsbrauerei
Not Haus. Diese ist ein Schmerzenskind , ich glaube
auch ein Schmerzenskind für die Domänendirektion .
Allein , vorerst können wir ihr eben die Schmerzen nicht
abnehmen (Heiterkeit) . Das finanzielle Ergebnis dieses
Unternehmens ist ja kein günstiges . Im abgelaufenen
Rechnungsjahr betrugen die Einnahmen 55Ö906 M.



und die Ausgaben 499 037 M . Als Reinertrag sind
51216 M . verzeichnet und nach Abzug der Bezüge der
Beamten ergibt sich eine Verzinsung des Anlagekapitals
von 2,65 Proz . Es sind jetzt in Ausgabe 500 391 und
in Einnahme 535 408 M . eingestellt , es ergibt sich also
nur ein Ueberschuß von rund 35 000 M . Das Anlage¬
kapital von Rothaus einschließlich der Wirtschaften be¬
ziffert sich aus 1 266 580 M . , das des Hofes Dürren¬
bühl auf 155 628 M . , was eine Gesammtsumme von
1422 208 M . ergibt . Wenn man diesen Betrag zu¬
grunde legt , dann ist natürlich die Verzinsung eine un¬
günstige . Es kommt hier freilich in Betracht , daß die
Brauerei sehr abgelegen ist, daß also die Zufuhr der
Materialien und die Abfuhr sehr erschwert ist und be¬
trächtliche Kosten ausmacht . Auch hier kann man hoffen
oder darf man vielleicht hoffen , daß durch die Bahn bis
Schluchsee , die jetzt in Aussicht genommen ist, günstigere
Verhältnisse herbeigeführt werden . Freilich darf hierbei
nicht außer Acht gelassen werden , daß durch die Erstel¬
lung dieser Bahn auch die Konkurrenz eine größere wird .

Es wurde schon vielfach gesagt , man hätte die Brauerei ,
als sie im Jahre 1904 abbrannte , nicht mehr erstellen
sollen . Allein , es ist eben das Anwesen damals nicht
ganz abgebrannt . Im Jahre 1894 war zuerst die Wirt¬
schaft abgebrannt , sie wurde mit einem Aufwands von
128 252 M . neu erstellt . Im Jahre 1902/03 wurden
dann neue Einrichtungen für die Brauerei mit 286 000
Mark angeschafft . Diese Einrichtungen der Brauerei
blieben bei dem Brande vom Jahre 1904 ziemlich ver¬
schont, und damals sah sich die Regierung — und die
Stände haben dies genehmigt — mit Rücksicht auf diese
Gebäude , die von früher her da waren , insbesondere
das neu erstellte Wirtschaftsgebäude , und mit Rücksicht
auf die Einrichtungen , die einen so hohen Wert dar¬
stellten , veranlaßt , die Brauerei wieder zu errichten ; der
Kostenaufwand betrug 685 000 M .

Es ist auch schon öfters die Frage aufgeworfen worden ,
ob es nicht angängig sei, die Brauerei zu verkaufen oder
zu verpachten . Allein -, alle diese Bestrebungen haben
fehlgeschlagen . Es wurden in den 20er , in den 30er
und den 40er Jahren Verkaufsofferten gemacht ; sie be¬
liefen sich aber nur auf etwa 20 - bis 30 000 Gulden ,
und damals sagte die Regierung , zu diesem Spottpreise
könne sie die Wirtschaft und die Brauerei nicht abgeben .
Ein Verkauf zur Jetztzeit würde , wenn auch nicht gerade
dieser Betrag geboten würde , aber doch kein wesentlich
günstigeres Ergebnis haben . Auch die Verpachtungen
in den 70er Jahren haben vollständig fehlgeschlagen .
Der eine Pächter wie der andere hatte unter sehr un¬
günstigen Verhältnissen zu leiden und kam in Schwierig¬
keiten, so daß die Regierung die Brauerei wieder an sich
ziehen mußte . Wir müssen uns also unter diesen Um¬
ständen eben mit der Rente zufrieden geben, die dieses
Unternehmen abwirft , und dürfen nur der Hoffnung
Ausdruck geben , daß es sich nicht noch ungünstiger ge¬
staltet .

Ich habe nur noch einen Wunsch der Kommission
hierzu vorzubringen . Wie ich eingangs erwähnte , war
diese Position auf dem letzten Landtage Gegenstand ein¬
gehender Erörterung . Eine Anzahl von Brauereien hatte
gegen den Betrieb der Brauerei Einspruch erhoben , ins¬
besondere wegen der Art und Weise der Konkurrenz ,
auch dagegen , daß mehrfach Wirtschaften angekauft wür¬
den . Die Erhebungen ergaben aber nichts stichhaltiges ,
namentlich in der Richtung , daß seitens der Staats¬
brauerei illoyale Konkurrenz betrieben werde . Dagegen
hat die Kommission damals den Beschluß gefaßt , daß
über den Betrieb der Staatsbrauerei Rothaus und des
Hofes Dürrenbühl eine in kaufmännischer Weise gehand -
habte Buchführung mit daran sich anschließender
Bilanz erfolgen sollte . Es wird zwar sowohl aus Rot -

Haus , wie auf Dürrenbühl getrennt Buch geführt ,
und es hat die Regierung auch der Kommission eine
Darstellung des Vermögens und Reingewinns übermittelt .
Allein diese Darstellung ist weniger in der Weise auf¬
gestellt , wie es bei in Privatbetrieb stehenden Gewerben
geschieht, sie gibt keine klare Uebersicht über den Ver¬
mögensstand und den Reingewinn . Die Kommission
hält es daher für angezeigt , daß diese Darstellung mehr
in einer der kaufmännischen Buchführung angepaßten
Form sich vollziehe . Bei diesem Beschluß bleibt die
Kommission bestehen, sie glaubt , daß durch Einführung
der kaufmännischen Buchführung eine bessere Uebersicht
gewonnen wird . Soweit ich unterrichtet bin , ist auch
in Bayern bei der Staatsbrauerei Hofbräuhaus die
kaufmännische Buchführung eingeführt . Ob dies zutrifft ,
weiß ich nicht, die Regierung wird ja am besten in der
Lage sein, hierüber Auskunft zu geben .

Dies ist das Wesentliche , was ich vorzubringen habe .
Ich beantrage also Genehmigung der Positionen (Beifall
im Zentrum ) .

In der allgemeinen Beratung erhalten das Wort
Abg . Neck (natl .) : Wie wir aus dem Munde de

Herrn Berichterstatters vernommen haben und wie auch
im Kommissionsbericht festgelegt ist , zeigt uns das Budget
der Großh . Forst - und Domänenverwaltung ein sehr er¬
freuliches Bild . Die Reinerträgnisse derselben gehen
ständig in die Höhe . Die Ursache dieser ständigen Steige¬
rung gipfelt wohl darin , daß die Holzpreise , namentlich
die Nutzholzpreise , aber auch die Brennholzpreise ständig
in die Höhe gegangen sind . Ob sich der Preis des Nutz¬
holzes , der jetzt eine außerordentliche Höhe erreicht hat ,
in den nächsten Jahren , da wir uns in einer absteigenden
Konjunktur befinden , auf dieser Höhe halten wird , darüber
werden uns erst die nächsten Jahre Aufschluß geben . Was
das Brennholz anbetrifft , so ist nicht anzunehmen , daß
sein Preis in den nächsten Jahren zurückgeht. Denn wir
wissen , daß die Kohlenpreise für die nächsten Jahre schon
festgelegt sind und das Kohlensyndikat durch Einschränkung
der Förderung gewissermaßen dafür sorgt , daß die Brenn¬
holzpreise sich auf der Höhe erhalten , auf der sie sich zur
Zeit befinden .

Nun finden wir im Budget unter 8 6 auch Erlös
aus Streu verzeichnet. Dieser Erlös setzt sich zusammen
aus Abgabe an Berechtigte , aus Abgabe aus Vergünsti¬
gung sowie aus Verkauf . Die Waldstreuabgabe bringt
im Jahre die nette Summe von 146 000 M . ein , einen
Betrag , der uns zeigt , daß doch eine ganz erkleckliche
Anzahl von Landwirten da ist , die auf Abgabe von
Waldstreu zu Erhaltung ihrer Wirtschaft angewiesen sind .
Ich möchte darum auch Heuer nicht unterlassen , die Bitte
an die Domänen - und Forstdirektion zu richten , sie möchte
auch künftighin die Forstämter anweisen , mit der Streu¬
abgabe nicht zu kargen , sondern dieselbe in reichlichem
Maße vorzunehmen . Die Gemeinden , die keinen eigenen
Wald haben und dementsprechend auch nicht auf eine un¬
entgeltliche Abgabe rechnen können , find gewiß schon
dankbar , wenn aus den in der Nähe liegenden Domänen¬
wäldern ab und zu Waldstreu versteigert wird . Man
dürfte vielleicht seitens der Domänendirektion soweit ent -
gegenkommen, daß man nicht etwa abwartet , bis die Leute
jedes Jahr mit Bittgesuchen an die Forstämter und
Domänenämter herantreten , sondern daß man im Früh¬
jahr eine genügende Anzahl von Versteigerungen vornimmt .
Nach den statistischen Mitteilungen haben wir in diesem
Jahr wieder Strohpreise von 2 .50 M . bis 3 M . und
Heupreise von 3,50 M . bis 4 M . pro Zentner . Aus
diesen Preisverhältnissen wird wohl der Schluß zu ziehen
sein , daß der Ertrag an Stroh im Jahre 1907 nicht
allzu reichlich gewesen ist . Ich habe es daher auch leb-



Haft bedauert , daß der Stadtrat Karlsruhe eine Ein¬
gabe des Bilrgervereius Rüppurr , der darum nachsuchte,
daß man bedürftigen Einwohnern durch Abgabe von
Streu entgegenkomme , abgelehnt hat mit der Begründung ,
daß zur Zeit ein Bedürfnis nicht vorliege .

Ich wende mich nun zur Förderung der Fisch¬
zucht . Ich habe hier einen Fall vorzutragen , der nicht
nur die Großh . Forst - und Domänendirektion angeht ,
sondern zugleich auch das Großh . Ministerium des
Innern , und ich darf wohl bitten , daß die Großh . Forst -
und Domänendirektion sich mit dem Großh . Ministerium
des Innern in dieser Sache in Verbindung setzt . Die
Sachlage ist folgende : Die Stadtgemeinde Karlsruhe
leitet ihre Abwässer durch den sogenannten Landgraben
in die Alb . Bei der Ausmündung der Alb in den
Rhein befinden sich einige Fischwasser , die zum Teil der
Gemeinde Knielingen , zum Teil der Gemeinde Eggenstein
gehören . Diese Fischwasser werden mit Vorliebe von
den Fischen aus dem Rhein ausgesucht , ganz besonders
in der Laichzeit . Sie zählen daher zu den fischreichsten
in der ganzen Gegend . Die natürliche Folge davon ist,
daß für diese Wasser sehr hohe Fischpachtzinsen bezahlt
werden . Bringt nun die Alb infolge starker Zuführung
aus dem Landgraben oder durch sonstige Ereignisse
mehr Wasser , als regelmäßig der Fall ist , so über¬
schreitet sie in der Nähe des Rheins ihre Ufer , und ein
Teil dieses Wassers verbindet sich mit dem Wasser der
erwähnten Fischgewässer . Wenn diese Verbindung ein-
tritt , und besonders wenn sie an schwülen Sommer¬
oder Herbsttagen eintritt , dann wird in kurzer Zeit der
ganze Fischbestand , der in diesen Gewässern vorhanden ist,
zugrunde gerichtet . Ich habe mich selbst schon einigemal
persönlich an Ort und Stelle hiervon überzeugt . Man
sieht, daß in der Zeit von 2 '4 Stunden die beiden Ufer mit
Tausenden , mit Hunderttausenden . von Fischen geradezu
übersät sind, von Fischen, die mitunter ein Gewicht bis
zu , einem halben Pfund haben . . Man kann es nicht
verstehen , daß die Großh . Regierung einerseits alles tut ,
um die Förderung und Pflege der Fischzucht vorwärts
zu bringen , und daß man es auf der anderen Seite
jahrelang duldet , daß ein gewisses Hinmorden des Misch¬
bestandes stattfindet . Nun behaupten die Fischer , der
Landgraben führe in den letzten Jahren eine größere
Menge Fäkalien mit sich und sei auch ab und zu durch¬
seucht durch Abwässer , die von Fabriken Herkommen .
Das wird wohl auch richtig sein ; die Strecke der Alb
vom Einfluß des Landgrabens in sie ist ganz dunkelbraun
und mit Morast vollständig durchsetzt. Man muß hier
auch die Geduld der Bürger von Knielingen be¬
wundern , die sich schon jahrelang darum bemüht haben ,
daß diesem Uebelstande endlich abgeholfen werden sollte .
Man kann es nicht genug bewundern , daß die Gemeinde¬
einwohner schon seit Jahren in aller Geduld sich diese
Unannehmlichkeiten gefallen lassen . Die Fischpächter
sind schon öfter um Schadenersatz eingekommen , und die
Bezirksverwaltung hat die Sache energisch unterstützt ,
aber die Stadtverwaltung hat es immer abgelehnt ,
irgend welchen Schadenersatz zu leisten mit der Begrün¬
dung , es wäre ihr nicht bekannt , daß Fäkalien oder
sonst irgend welche schädigende Abwässer in den Land¬
graben kämen , und den Beweis dafür müßten die Ge¬
schädigten erbringen . So wie der Zustand heute ist,
kann er nicht mehr sortbestehen . Die Stadtverwaltung
tröstet nun die Fischer auf die baldige Einführung der
Schwemmkanalisation , die hier Abhilfe bringen soll.
Ich bin der festen Ueberzeugung , bis die Schwemm¬
kanalisation eingeführt wird , sind unsere Fischwasser und
mit ihnen gleichzeitig auch ein Teil der Pächter voll¬
ständig ruiniert ! Von diesem Standpunkt aus möchte
ich die Großh . Forst - und Domänendirektion bitten , mit

dem Ministerium des Innern die Sache zu besprechen ,
und für Abhilfe zu sorgen (Beifall bei den National¬
liberalen ) .

Abg . Frbr . v . Mentzingen (Zentr .) : Gestatten Sie
mir , zunächst einen Wunsch meines Wahlkreises der Gr .
Regierung zur gefälligen Kenntnisnahme und womög -
lichen Erfüllung vorzu tragen . Tie Gemeinde St . Leon
fühlt sich zu eng in ihrem Kleid , die Gemarkung ist et¬
was zu klein , und sie hat nun den Wunsch ausgesprochen
(wie -das auch früher schon geschehen ist) , , eine Parzelle
des StaatSwaldes möge abgetrieben und an die Bauern
der Gemeinde St . Leon ausgeteilt werden .

Dann eine Anregung der Privatwaldbcsitzer . Die Pri¬
vatwaldbesitzer , die ihren Wald sachgemäß , kunstgerecht
verwalten , machen auch Einrichtungswerke in der Regel
aus zehn Jahre , und in einem solchen Plan wird auch
vorgesehen , daß gewisse Parzellen kahl abgetrieben wer¬
den sollen , entweder aus -einmal oder jedes Fahr ein
Stück . Nim verlangt das Forstgesetz , wie ich anerkenne
ganz mit Recht , daß für den Kahlhieb die Erlaubnis
der Forstbehörde einzuholen ist . Nun wäre doch das Na¬
türliche und Sachgemäße , daß für den ganzen Plan für
alle zehn Fähre auf einmal die Erlaubnis gegeben wird .
Ich für meine Person und auch andere Waldbesitzer haben
versucht , eine solche Erlaubnis zu erhalten , allein diese
wurde mir verweigert , und ich muß jedes Mal immer
wieder darum nachsuchen. Das zieht nicht nur eine un¬
nötige bureaukratische Schreiberei nach sich , sondern es
kommt auch jedes Mal ein Sportelzettel , gegen den ich
nichts einzuwenden hätte , ivenn man ihn nur alle 10 Jahre
einsordern würde . Die Waldbesitzer tvären gern bereit ,
diese Sporteln zu bezahlen , wenn die Vornahme dieser
Arbeiten für die ganzen zehn Fahre mit einem Mal ge¬
nehmigt und mit einem Mal die Kosten dafür eingesor -
dert würden .

Die Städte der Städteordnung haben vor einiger Zeit
einen Antrag eingereicht 'behufs A ändern na des
Z 184 des Forstgesetzes . Wir haben in der Kom
Mission für Fustiz und Verwaltung diesen Antrag in Be¬
handlung genommen , wir haben an die Großh . Regie¬
rung eine Anfrage gerichtet , wir sind aber bis jetzt ohne
Antwort geblieben . Es handelt sich im ganzen darum :
Die Städte der Städteordnung wünschen , den Privat -
Waldbesitzern gleichgestellt zu werden hinsichtlich der Be¬
rechtigung , ihre Waldhüter altzustellen und zu entlassen ,
wie es ihnen gefällt und wie es ihnen gebührt : sie wei¬
gern sich so lange , ihre Waldhüter etatmäßig anzustelleu ,
als sie unter den beschwerenden Bedingungen des

'
Forst¬

gesetzes zu leben 'haben .
Nun komme ich zu der Domäne . Zunächst will ich der

Domänenverwoltung die Anerkennung aussvrechen für
die ausgezeichnete Art , wie sie das Bruchsal er
Schloß hergestellt hat . Ich habe von Sachverständigen
nur anerkennende Urteile gehört , nur ganz wenige Stim¬
men hoben sich in einer kritischen Weise ausgesprochen ,
in der das eine oder das andere getadelt wurde . Das
Bruchsaler Schloß ist unzweifelhaft in seiner Art das
schönste , das wir im Lande haben , und es ist lehr aner¬
kennenswert von der Großh . Domänenverwaltunq , daß
sie sich dieses Kleinods der Barockkunst angenommen hat .
Wenn nun der Ausbau des Bruchsaler Schlosses fertig
sein wird , so möchte ich bitten , daß man in gleicher Weise
sich auch der Favorite erinnert und dort einiges in
Angriff nimmt , was schadhaft ist . Es kann nicht sehr
angenehm sein für die staatliche Verwaltung , wenn all¬
jährlich Tausende von Badenern und Fremden , die da¬
hin kommen , um dieses Kunstwerk der Baukunst und des
Kunstgewerbes zu besichtigen, sehen , wie da manches nicht
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mehr grunz in Ordnung ist , wie die Tapeten von der
Wand herunterhängen usw . Bei der Favorite ging es
übrigens wie bei dem Bruchsaler Schloß , daß man die
schönen Möbel herausgenommen hat . Ich kann das nur
bedauern , ich weiß aber auch , daß die Domänenverwal -
tung nicht darüber zu verfügen hat , immerhin wäre es
aber im Interesse dieser Bauwerke gelegen , wenn die
früher dort vorhandene Einrichtung nach vorzufinden
wäre .

Ich will auch anerkennen,, daß die Domänenver¬
waltung sich der Fischerei annimmt . Meinem Vorbe¬
halt , den ich in der Kommission hinsichtlich der Ausstel¬
lungen ausgesprochen habe, will ich hier jetzt nicht wie¬
derholen. Vielleicht ist die Domänenverwaltung auch so
freundlich und unterstützt die Bemühungen der Fischerei¬
vereine auf Abänderung derjenigen Verordnungen , un¬
ter welchen diejenigen stehen , die auf künstlichem Woge
ihren Fischbestand vermehren wollen.

Weiter erkläre ich mich als Freund der Regiejag -
den aus den Gründen , welche der Herr Berichterstatter
vorgetragen hat , u . außerdem , weil m . E . der Förster kein
Stubenhocker und kein Schreiber ist , sondern hinausge¬
hört in den Wald , und weil Wald und Wild zusammen-
gehören.

In der Kommission habe ich gegen die Erstellung eines
S t a l l g ebä udes auf dem Haslacher Hof ge-
stimmt. Ein Sachverständiger hat mir gesagt, daß er
den Hof auf ungefähr 60 000 M . tariert . Wenn! man
nun diesen Preis von 60 000 M . annimmt und jene
36 OM M . dazu zählt , so kommt ein Wert des Hofes her¬
aus , dem die Rente , die aus ihm gezogen wird , in keiner
Weise êntspricht . Die 660 M . , welche der Staat heraus¬
rechnet , scheinen mir noch ziemlich hoch gegriffen zu fein ,
es wird überhaupt schwerlich ein Ueberfchuß herauskom¬
men , wenn man am letzten Ende die Sache ansieht. Ich
kann nur bedauern , daß die Großh . Domänenverwaltung
sich hat bereden lassen , ein so kostbares Gebäude auf einen
Hof zu stellen , der nichts wert ist , wenigstens soweit sein
Ertrag in Frage kommt.

Zu der Brauerei Rathaus möchte ich mir er¬
lauben , an die Großh . Regierung einige Fragen zu rich¬
ten . Ich will aber im Voraus bemerken , daß es vielen
Leuten nicht recht verständlich ist , daß der badische Staat ,
der eine so große Reihe von Wirtschaften an Bahnhöfen
besitzt , nicht den Bahnhofwirten einfach die Auflage macht ,
das Rothauser Bier zu halten . Es wurde auf die dies¬
bezügliche Bemerkung in der Kommission seitens des
Herrn Präsidenten der Domänenverwaltung geantwor¬
tet , das seien Unstimmigkeiten , die man lieber zudecken
als berühren sollte . Aber das kann uns doch nicht ver¬
anlassen, auf diese Frage nicht weiter einzugehen. Der
Staat hat doch so gut das Recht , für seinen Bierabsatz
durch jedes Mittel zu sorgen wie eine private Brauerei .
Ich bin auch durchaus dafür , daß der Staat eine Brauerei
führt . Gerade so, wie der bayerische Staat in München
das Hofbräuhaus hat , so haben wir eben das Rothaus ,
um gewissermaßen ein Musterbier herzustellen, ein Bier ,
wie es eigentlich! sein! soll : und ich kann dem Rothauser
Bier das Kompliment machen , daß es zurzeit ganz ausge¬
zeichnet ist .

Nun habe ich seitens der Bahnhofwirte und überhaupt
der Wirte die Klage gehört , daß der Preis , den sie für
daA 'Bier anzulegen haben , ein so außerordentlich hoher
sei , und daß noch die Unannehmlichkeit bestehe , daß man
kein Eis zu der Bierlieferung bekomme , während z . B .
die hier in der Stadt liefernden Brauereien alle eine
große Portion Eis dazu geben wirvden . Deswegen möchte
ich gerne die Großh . Regierung fragen , welches eigentlich
die Herstellungskosten des Bieres pro bl sind ? Wie wird

das Bier verkauft , und in welchen Fällen wird Eis beige¬
legt ? Wie steht es hinsichtlich der Zäpfler ? Müssen
diese mehr bezahlen als unabhängige Wirte , d . ch solche ,
welche nicht auf staatlichen Wirtschaften sitzen ? Wie wird
an Agenten abgegeben?

Nun wende ich mich zur F o rst v e r w a l tu n g . Un¬
sere Forstbcamten werden hier auf der Technischen Hoch¬
schule ausgebildet . Es ist da eine besondere Fakultät
hierfür eingerichtet. Aus der Mitte der b̂adischen För¬
ster ist nun ein Vorschlag hervorgogangen , man möge doch
diese viel zu teure Fakultät aufhöben und mit einigen an¬
deren Staaten zusammen eine gemeinsame Forst -
bildu n g s a n stal t einrichten. Es ist in der Tat
nicht recht der Mühe wert , für die 12 oder 14 Studie -
dierenden der Forstwissenschaft , die hier an der Tech¬
nischen Hochschule sich befinden, eine ganze Anzahl von
Professoren anzustellen und große Ausgaben dafür zu
machen .

Die Forstbeamten haben sich weiter schon von jeher
darüber geklagt, daß ihre Beförderungsverhält -
nisseso schlecht seien!. Auf diese Frage werde ich näher
zurückkommen , wenn es sich um den Gehaltstarif handelt .
Nur die eine Bemerkung will ich heut ; machen , daß nach
der statistischen Nachweisung, welche die badischen Forst¬
beamten dem Landtage vorgelegt haben (wenn ich mich
recht erinnere , ist es eine Petition an den Landtag ) , die
Forstbezirk; hinsichtlich der räumlichen Ausdehnung in
Baden mit zu den allergrößten gehören, und daß sie in
keinem anderen deutschen Staat oder nur in ganz weni¬
gen deutschen Staaten so groß sind wie hier in Baden .

Die Vorstände der Bezirksforstverwaltung sollten eine
ettvas größere Kompetenz bekommen . Ich kann mir
ganz gut denken , daß es nicht sehr angenehm ist , wenn
man für jede Kleinigkeit nach Karlsruhe schreiben und
um Erlaubnis fragen muß , wie das tatsächlich jetzt nötig
ist . Ich habe einige Praxis in dem Verkehr mit den
Forstämtern und ich ! weiß, wie außerordentlich abhängig
und unselbstständig diese Behörden gegenüber der Ober -
bshörde dastehen .

Bei diesem Anlaß möchte ich auch! weiter anregxn , ob
es sich nicht empfiehlt, die Paar D o mä n ; n ä m t e r ,
die noch bestehen , aufzuheben und sie mit den betreffen¬
den Bezirksforsteien zu vereinigen . Es gibt ja jetzt schon
eine ganze Anzahl von Forstämtern , welche landwirt¬
schaftlichen Besitz des Staates zu verwalten haben , so daß
es keine großen Umstände machen dürfte , auch die paar
Domänenämter , die wir noch haben , mit den entsprechen¬
den Forstämtern zu vereinigen.

Wenn ich nun auf die Art der Bewirtschaftung einen
Augenblick eingehe, so möchte ich an der Hand der Tabellen ,
die mit dem Antrag Törring herausgekommen sind ,
darauf Hinweisen , daß wir im Großherzogtum Baden für
Wegebauten die größten Aufwendungen von allen
deutschen Staaten machen! Un und für sich ist das ja nur
anzuerkennen. Aber mast kann auch übertreiben . In
meiner Heimat z . B . sind die Nordhänge in der Regel
bewaldet, und was nach der Sonne zu , nach Süden liegt ,
ist in landwirtschaftlicher Benützung. Diese Nordhänge
sind meistens nicht sehr breit , aber gleichwohl haben die
meisten derselben ein Wegenetz , das den Berg entlang in
drei Alleen sich ausdehnt . Ein Weg oben und einer unten
genügte auch. Wenn ein Wald , wie er mir jetzt gerade
vorschwebt (es ist der Häuselwald in der Bezirksforstei
Odenheini!) , vielleicht nur 300 bis 6M Schritt breit ist .
und es laufen drei Alleen in dieser ganzen Breite parallel
-nebeneinander her, so ist das doch zu viel. Ter kostbare , er¬
tragfähige Waldboden könnte besser benützt werden . Das
geht aus dieser graphischen Darstellung hervor . Wenn
das Wegesystem den Ertrag allein machte , dann müßte ja
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das Großherzogtum Baden auch hinsichtlich des Ertrags
an der Spitze marschieren, da es mit seinem Wegesysteni
so weit über alle anderen hinausragt . Das ist aber in
keiner Weise der Fall . Hinsichtlich des Reinertrags
kommt Baden vielmehr erst an vierter Stelle . Also daK-
Wegebauen allein macht es nicht . Aber manche Herren
Oberförster , namentlich in früherer Zeit (das erinnere ich
mich aus meiner Jugend ) , halben eigentlich gar nichts
getan , als fortgesetzt Wege trassiert und gebaut .

Hinsichtlich der Beförsterung habe ich 'noch kurz darauf
einzugehen, was der geehrte Herr Berichterstatter vorhin
über die Nutzung und den Zuwachs gesagt hat .
Bei uns verhält es sich gerade umgekehrt
wie in Bayern . Bei uns ist die Nutzung
größer als der Zuwachs. Wenn man aber mehraus dem Walde herausnimmt , was im Walde selbst nach¬
wächst, so wird man in nicht sehr ferner Zeit dahin
kommen , daß der Ertrag aus dem Walde zurückgehen
mutz . Die Stützung beträgt nämlich bei uns in Baden
6,6 und der Zuwachs beträgt 5,1 , also eine Differenz
von 1,5 zu Ungunsten des Zuwachses. Ich gebe ja zu ,daß da auch Nebennutzungen dabei sind , aber immerhin istes auf die Dauer kein haltbarer Zustand , daß wir mehraus dem Walde herausnehmen wie ddr Wald selbst
nachliefert.

Auch das stimmt, daß bei uns in Baden stellenweise
noch zu vielaItes Holz steht , gerade so wie das Graf
Törring in Bayern gerügt hat , aber natürlich nicht in
dem Umfange wie dort . Die Umtriebszeit bei uns in
Baden sollte herabgesetzt werden . In den Buchenwäldern
scheinen stellenweise , namentlich an Orten , wo vielleicht
die Bringungsverhältnisse nicht besonders günstig sind ,
alte Bestände von Buchen noch , in ganz erheblichem Maße
vorhanden zu sein .

Was nun die Umtriebszeit augeht , so hat die Ge¬
sellschaft, die diesen Antrag verfaßt hat , sich an eine Reihe
von großen Holzhandlungen gewendet, um herauszu¬
bringen , welches Alter oder welches Sortiment am lieb¬
sten vom Konsum ausgenommen wird . Ich habe hier eine
lange Ausführung über das Ergebnis der Umfrage bei
den größeren Holzhandlungen und Sägewerken . Ich will
nur zwei dieser sehr zahlreichen Mitteilungen der Holz-
Händler verlesen. Die Firma Baader und Nagrauft
in Edelstetten sagt, „ . . . daß das Abtriebsalter der
Fichten bezw . Tannen am rentabelsten in jeder Beziehung
von 78 bis 90 Jahren für den Produzenten ist, so daß
dann ein Ergebnis von 25 Proz . II . Kl ., 55 Proz .III . Kl. und 20 Proz . IV . W . sich ergeben wird/ ' Die
Firma Eberle, Holzhändler in Heilbronn sagt : „ . . fürdie Sägeindustrie an : Rhein die gesuchtesten Hölzer
die sind möglichst von 26 bis 32 Zentimeter mittleren
Durchmesser d . i. in der Hauptsache III . Kl . Langholz .

"
Tie Sortimente bei uns werden nach der Heilbronner
Sortimentierung gemacht , und da wird nun durch diese
Tafel in der Tat nachgewiesen , daß die mittleren Sor¬
timente der 3 . Klasse diejenigen sind , die durch eine Reihe
von Jahren die ertragreichsten im Walde sind , und daß
gerade die Abtriebszeit von 60 bis 90 Jahren am vor¬
teilhaftesten sein wird gerade für diese Hölzer, welche
der Konsum am liebsten aufnimmt .

Ich habe nun einige Fragen an die Großh . Forstver¬
waltung zu richten . Wie verhalten sich Zuwachs und
Abtrieb im ganzen Lande und in den einzelnen Bezirken?
Wie Verhalten sich die Hauptnutzungen und die Neben¬
nutzungen dabei ? Welches sind die Umtriebszeiten für
Eichen , Buchen , Fichten und Tannen ? Welches sind die
Prozente des Zuwachses und der Nutzung bei den einzel¬
nen Holzarten ? Wie geschieht die Verjüngung bei den
diversen Hölzern? In welcher Weise kommt das Einrich¬
tungswerk zustande und für welche Zeitperiode ?

Abg . Or . Gönner (natl .) : Ich habe bei Beratung
des Budgets der Großh . Badfondsverwaltung mir Vor¬
behalten, auf eine Angelegenheit zu sprechen zu kommen ,
welche das Interesse der von mir vertretenen Stadt in
Hervorragendem Maße berührt und anderseits mit der
Großh Domänenverwaltung zusammenhängt .

Es handelt sich nämlich um die Versorgung der
Stadt Baden mit Wasser aus den dem Domänen -
ürar gehörigen Quellen auf Herrenwies . Daß
es eine Hauptsorge dpr Verwaltung einer Bäder - und
Fremdenstadt sein muß , die Stadt mit guten: und reich¬
lichem Trinkwasser zu versehen , wird wohl allgemein als
selbstverständlich und zweifellos anerkannt werden , ins¬
besondere auch in den Kreisen dieses Hohen Hauses und
des anderen Hohen Hauses und bei der Großh . Regie¬
rung . Es haben sich ja in der letzten Zeit von allen die¬
sen Seiten wohlwollende Aeußerungen für das Interesse
der Bäderstadt vernehmen lassen .

Die Stadtverwaltung in Baden hat nun die Wichtigkeit
einer derartigen Fürsorge schon längst erkannt und hat
bereits in den 70er Jahren eine Zentralwasserleitung
mit großen Geldopsern zur Ausführung bringen lassen ,
welche das Wasser von den Quellen aus den umliegenden
Höhen und insbesondere von den ausgedehnten Waldun¬
gen der Stadtgemeinde her nach der Stadt zu führen hat .
Allein im Lause der Zeit hat sich doch gezeigt, daß auch
diese anfänglich sehr reichlich fliehende Leitung nicht mehr
ausreicht , um das tatsächliche Bedürfnis zu befriedigen.
Man hat eben bei uns wie anderwärts auch die Erfahrung
gemacht , daß die Quellen , welche eine Zeit lang gefaßt
sind, in ihrer Ergiebigkeit allmählich abnehmen . Ander¬
seits hatten selbstverständlich auch die Vermehrung der
Einwohnerschaft, die Zunahme des Fremdenbesuchs und
insbesondere die Einführung der Schwemmkanalisation
verursacht, daß der Verbrauch an Tränkwasser größer
war als der Zulauf aus der bisherigen Zentvalwasserlei -
tüllg . Daß das Wasserwerk , welches die Stadt Baden
angelegt hat, tatsächlich dem vorhandenen Bedürfnisse
nicht mehr völlig genügt , das hat sich vor einigen Jah¬
ren gezeigt , indem bei allgemeiner Trockenheit das Was¬
ser nicht mehr zureichte , um es auf die Gebäude auf den
umgebenden Höhen, zu leiten. Die Folge davon war auch ,
daß eine gewisse Sparsamkeit durch die zeitweise Einstel¬
lung der hydraulischen Aufzüge geboten war . Daß ein
Derartiges sich nicht wiederholen dürfte , wenn man nicht
die Stadt Baden in ihrem Rufe im allgemeinen schädigen
wollte, das ist ja ganz selbstverständlich . Die Stadt faßte
deshalb weitere Quellen' in dem Stadtwalde und baute
ein Gegsnreservoir auf dem Merkur und auf dem Kork-
inattenkopf. Auf diese Weise konnten auch die auf der Höhe
liegenden Gebäude mit Wasser versehen werden . Da
aber auch diese Maßnahmen dem Bedürfnisse auf . die
Dauer doch voraussichtlich ! nicht genügten , suchte man
nach! andren Mitteln .

Es tauchte dabei insbesondere der Gedanke auf , ob es
nicht ratsam sei, die Stadt statt mit Ouellwasser mit
Grundwasser , mit sogenanntem Tiefquellwasser, zu ver¬
sorgen und auf diese Weise eine dauernde Befriedigung
des Bedürfnisses herbeizuführen . Es entstand nun ein
lebhafter Widerspruch in der Bürgerschaft , indem viele
Leute der Meinung waren und dieselbe auch sehr kräf¬
tig betätigten , Haß man für die Stadt Baden nur Quell¬
wasser haben sollte , daß das Tiefquellwasser oder das
Grundumsser kein geeignetes Trinkwasser für eine Bä¬
derstadt und einen Kurort abgeben würde . Es hat auchder Bürgemusschuß seinerzeit darüber beraten , und man
ist mit großer Mehrheit der Ansicht beigetreten , daß nicht
Grundwasserversorgung sondern eine Vermehrung der
Versorgung aus direktem Quellwasser angestellt werden
sollte .
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Infolge dieser Stellungnahme der Stadtverwaltung
hat nun natürlich der Stadtrat sich genötigt gesehen , sich
nach weiteren Quellen umzusehen, und man hat da ge¬
funden , daß im Stadtwalde weitere Quellen nicht zur
Verfügung stehen würden . Dian mußte also seinen
Blick wo anderwärts hinwerfen , und da waren es ins¬
besondere die Quellen des Domänenärars auf Herren-
wies , von denen man glaubte , daß sie der Stadt Baden
zngeleitet werden könnten und dann das Bedürfnis in
genügender Weise befriedigen wiirden . Ich selbst habe
seinerzeit, im Jahre 1902 , die Ausgabe gehabt, münd¬
liche Verhandlungen mit dem Herrn Chef der Großh .
Tomänendirektion zu pflegen, und diese Verhandlungen
liaben damals einen sehr giinftigen Erfolg gehabt. Ich
erlaube mir , Ihnen nun zu sagen, was am 10. November
1902 wörtlich der Stadt Baden eröffnet worden ist . Es
hieß in jenem Erlaß : „Wir wollen im Hinblick auf das
Interesse der Bäderstadt , ein gutes , reichliches Trinkwass r
zu erhalten , dem Vorhaben , das Quellwasser des Her-
renwieser Tales zur Wasserversorgung von Baden nutz¬
bar zu machen , nicht entgegentreten , und sind daher be¬
reit , die Benützung der Quellen , soweit das Domänen-
ävar über sie verfügen kann , durch Einräumung eines
bezüglichen Dienstbarkeitsrechts an die Stadt Baden zu
gestatten. Seitens der Stadt Baden ist eine reichlichere
Befriedigung der jetzt schon knappen Wasserversorgung
der Großh . Badanstalten zu bewilligen, worüber wir noch
mit dem Großh . Ministerium des Innern ins Benehmen
treten werden .

"
In bezug auf den letzteren Punkt bemerke ich , daß es

sich hier um ein Uebereinkommen handelt , das zwischen
der Stadt Baden und dem Großh . Ministerium des In¬
nern im Jahre 1888 getroffen worden ist und worin die
Stadt Baden sich verpflichtet hat , für den Betrieb der
Großh . Badeanstalten in Baden einen - täglichen
Zuschuß von 250 Kubikmeter Wasser zur
Verfügung zu stellen, und zwar gegen eine Entschädi¬
gung von jährlich! 280(siM . , ein Betrag , der beträchtlich
unter den Preisen steht , die von Privatpersonen bezahlt
werden müssen , welche zu den Großverbrauchern gehören.

Nachdem seitens der Großh . Domänendirekiion diese
Zusage erfolgt tvar , hatte man sich in Baden natürlich
der Hoffnung hingegeben, daß man jetzt durch den Bei¬
zug des Wassers aus den Quellen von Herrenwies dem
Bedürfnis der Stadt Baden in nachhaltiger Weise werde
entsprechen können, u . man hat sich daran gemacht , Pro¬
jekte und Plärre für die Zuleitung dieser Herrenwieser
Quellen ausarbeiten zu lassen . Man war der Meinung ,
es werde sich diese Zuleitung insbesondere durch die Er¬
bauung eines Stollens durch die Badener Höhe bewerk¬
stelligen lassen . Die Stadt hat in dieser Beziehung
große Opfer gebracht : sie hat eine Leitung , die von den
Quellen des Stadtwaldes nach, der Stadt führen mußte,
in viel größeren Dimensionen Herstellen lassen , wodurch
ein Aufwand von mehreren hunderttausend Mark ent¬
standen ist . Man war aber immer der Meinung , daß
das Wohl angÄvendete Ausgaben seien , weil man sicher¬
lich darauf rechnete , dadurch auch die Herrenwieser Quel¬
len benützen zu können. Allerdings war die Stadtver¬
waltung der Ansicht , daß man vielleicht durch den Ankauf
des Ouelleneigentums eine dauernde Hilfe erlangen könnte.
Tie Tomänendirektion hat auch bei den mündlichen Ver¬
handlungen verschiedene Male die Bedingungen zu er¬
kennen gegeben, unter welchen sie in anderen Fällen
derartige Verkäufe zustande kommen ließ , sie hat
aber allerdings eine derartige Zusage nicht gemacht , son¬
dern nur eine solche auf Einräumung eines Dienstbar¬
keitsrechtes.

Die Tomänendirektion hat nun bei dieser Zusage mit
ausdrücklicher Ermächtigung des Großh . Finanzministe¬

riums gehandelt , und Man glaubte deshalb als sicher an¬
nehmen zu dürfen , daß auf diese Weise der Stadt gehol¬
fen! sei . Das hat sich nun leider nicht bestätigt . Tenn im
Lause .der Jahre , insbesondere als die Sache ihrer Vollen¬
dung entgegengeführt wurde , sind Widersprüche erhoben
worden . Es geschah dies namentlich von seiten der Murg¬
tatinteressenten , die glaubten , daß ihre Interessen im
Murgtal geschädigt würden , wenn man eine Quelle von
Herrenwies nach der Büderstadt ausnutze . Ganz beson¬
ders ist aber dann Widerspruch von seiten des Eisenbahn-
ministerülms erfolgt.

Es ist nun seinerzeit dem Stadtvat mitgeteilt
worben , daß die Sache auf Widerstand stoße .
Selbstverständlich war das für die Bürgerschaft
der Stadt Baden eine sehr betrübende Wahrneh¬
mung ; sie hat darin eine schwere Enttäuschung er¬
blickt, denn sie hatte sicher angenommen , daß die Zusage ,
die seitens der Domänsndirektion mit Ermächtigung des
Finanzministeriums . gegeben worden war , verwirklicht

.werden würde , und sie hat also sehr bedauern zu müssen
geglaubt , daß man eine solche Zusage nicht gehalten habe.
Sie hat das , was in dieser Beziehung geschehen ist , mit
demjenigen verglichen , was seitens des Großh . Ministe¬
riums des Innern hinsichtlich der Zusage wegen der Zu¬
lassung der Erbauung eines Restanrationsgebäudes im
Kvnversationshaus in Baden geschehen war , und man hat
darin seitens der Bürgerschaft eine zwecke Enttäuschung er¬
blickt , die wir seitens der Großh . Regierung erlitten ha¬
ben . Wir hatten geglaubt , eine solche um so weniger zu
verdienen, weil wir annahmen , daß doch auch die Großh .
Regierung der Ansicht sein müsse , daß das Gedeihen und
Blühen der Stadt Baden ein allgenreines Landesinteresse
sei .

Nachdem nun die Sache einmal so weit war, mußte
selbstverständlich die Stadt suchen , ihrerseits weiter dafür
zu sorgen, daß nicht wieder eine Wafserklemme eintrete .
Man hat sich deshalb wieder daran gemacht, mit der
Großh . Regierung darüber zu verhandeln , daß, wenn
man auch nicht sämtliche Quellen von den Herrenwieser
Grundstücken haben könnte, doch wenigstens ein Teil
davon der Stadt zur Benützung abgegeben würde . Die
Großh . Regierung war nun geneigt , ein gewisses Ent¬
gegenkommen zu zeigen , und zwar hat man damals ins¬
besondere die sogenannte Mühlmattenquelle der Stadt
Baden zur Verfügung gestellt, aber weder zu Eigentum
noch unter Einräumung eines Dienstbarkeitsrechtes ,
sondern nur mit einer beschränkten Benützungsmöglichkeit
auf die Dauer von zehn Jahren . Man hat aber selbst
das angenommen , weil die Wasserwerksdirektion berichtet
hatte, daß , wenn man nicht auf irgend eine Weise für
Wasser sorge, im „ kommenden Sommer " ( 1907 ! ) , wenn
große Trockenheit eintrete, in der Stadt Baden zweifellos
wieder Mangel an Trinkwasser sein werde . Es ist des¬
halb ein Dieselmotor auf der Herrenwies errichtet worden ,
vermittelst dessen im letzten Sommer das Wasser
von der Mühlmattenquelle an über die Badener Höhe
der Stadt Baden zugeführt wurde .

Seitens der Stadtverwaltung hat man nun aber ein¬
gesehen, daß auch diese Zuleitung nicht genügen würde,
um bei großer Trockenheit, bei zunehmendem Fremden¬
besuch und zunehmender Einwohnerschaft das Bedürfnis
an Trinkwasser dauernd zu befriedigen . Es ist deshalb
weiter darnach gestrebt worden, daß auch außer der
Mühlmattenquelle der Stadt noch eine andere, die so¬
genannte Schmidtmattquelle , zur Verfügung gestellt werde.
Anfänglich hatte das Finanzministerium hier Schwierig¬
keiten bereitet ; es wollte nicht zugeben , daß der Stadt
Baden auch noch eine zweite Quelle, wenn auch nur zur
vorübergehenden Benützung , zur Verfügung gestellt würde .



Nach mündlicher Vorstellung ist in der Hinsicht aber
eine günstigere Stimmung eingetreten . Ich habe selbst
die Ehre gehabt , mit dem Herrn Finanzminister und
nachher auch mit dem Herrn Eisenbahnminister über
die Sache zu verhandeln , und erfreulicherweise ist seitens
dieser Stellen anerkannt worden , daß der Wert dieses
Quellwassers für die Trinkwasserversorgung einer Stadt ,
an deren Gedeihen doch das ganze Land ein großes
Interesse hat , höher anzuschlagen sei als der Wert , den
die Quelle für die Speisung einer motorischen Kraft
habe , die zudem sehr unbedeutend sei (es handelt sich
hier nur um ungefähr 30 Pferdekräfte , also eine Zahl ,die gar nicht in Betracht kommen kann gegenüber den
großartigen Plänen , die im Murgtal mit der Talsperre
gemacht werden ).

Endlich ist nun seitens der Großh . Regierung auch die
Benützung der Schmidtmattquelle bewilligt worden , aber
nur auf die Dauer von sechs Jahren . Auch an diese
Zulassung ist wieder die Bedingung geknüpft worden , daß
man im Falle e,nes Bedürfnisses für die Wasserversorgung
der Großh . Badeanstalten in der Stadt Baden noch einen
weiteren Zuschuß von täglich hundert Kubikmeter zur
Verfügung stellen müsse .

In der Stadtverwaltung ist man nun der Ansicht , daß
dadurch eine vollständig ausreichende Wasserfürsorge noch
immer nicht garantiert sei , und daß man voraussichtlich
für die Zukunft doch noch etwas anderes finden müsse .
Es kam wieder die Idee der Grundwasserversorgung ,
und dagegen wurde wiederum in der Presse und auch
in der öffentlichen Meinung Widerspruch erhoben . Allein
die Stadtverwaltung tat doch Schritte und erhob ins¬
besondere Gutachten von Sachverständigen über die Frage ,
ob man nicht gutes Trinkwasser durch Tiefbohrung be¬
kommen könne , insbesondere aus der Gemarkung Sand¬
weier , eventuell auch aus der anstoßenden Gemarkung
Iffezheim . Die Verhandlungen mit der Gemeinde Sand¬
weier haben aber leider nicht zu einem günstigen Resultat
geführt , denn die Vertretung dieser Gemeinde hat die
Abtretung von Gelände zur Herstellung einer derartigen
Pumpwasseranstalt rundweg abgelehnt . Es ist nun
die Meinung des Stadtrats , daß man sich dabei
nicht beruhigen sollte , sondern daß man im Gegen¬
teil die Erwerbung eines Rechtes auf Entnahme
von Grundwasser auf der Gemarkung Sandweier eventl .
im Zwangswege zu erringen suchen solle ; es liege hier
ein öffentliches Interesse vor , sodaß das Zwangsent¬
eignungsverfahren rechtlich zugelassen werden sollte .
Die Bitte an die Regierung geht also auch dahin , sie
möge die Stadt eventl . auch bei der Ausübung des
Expropriationsrechtes dadurch unterstützen , daß sie diesen
Rechtsbehelf als statthaft erkläre . Ich hoffe und wünsche ,
daß die Großh . Regierung in dieser Beziehung der
Stadt Baden in jeder Weise zu Hilfe kommen wird ,
und ich freue mich darüber , daß sich wenigstens zunächst
eine günstigere Stimmung wegen der Wasserversorgung
hat vernehmen lassen . Ich bitte , daß auch für die
Zukunft der Stadt Baden die Hilfe zuteil werden möge ,die absolut unerläßlich und notwendig ist, wenn man
das Interesse der Bäderstadt , das doch weit über die
Grenzen der Gemarkung hinausreicht , in ausgiebiger
und nachdrücklicher Weise wahrnehmen will . (Beifall
bei den Nationalliberalen . )

Abg . Wittemawn - Donaueschingen (ZentrZ : Ich lese
auf Seite 3 und 4 des Berichts , daß das Kapital¬
vermögen des Domänengrundstocks abermals eine beträcht¬
liche Einzehrung erfahren habe und daß diese hauptsäch¬
lich durchLiegens chaftserwerbungen entstanden fei .
Ich weiß nun nicht , ob die Liegenschaftserwerbungen , um

die es sich hier handelt , lediglich in der Erwerbung kleiner
Parzellen und in der Arrondierung von bereits vor¬
handenem Besitze bestehen , oder ob es sich auch darum
handelt , daß größere Güter und Höfe namentlich oben
auf dem Schwarzwaldr erworben wurden . Wenn letzteres
der Fall wäre , so müßte ich das lebhaft bedauern . Aus
dem Bericht selbst und aus dem Budget kann man das
Nähere über die Art der Erwerbung nicht entnehmen . Es
hat früher schon der Herr Kollege Ries darauf abge -
gehoben , daß das sog . Bauernlegen ein Zustand sei , der
auf dem Schwarzwald namentlich öfters wahrzunehmen
war , und der im Interesse unserer Schwarzwaldbevölkerung
nicht zu begrüßen wäre . Ich möchte die Gelegenheit be¬
nützen , um um Aufklärung zu bitten , ob etwa diese
Kapitalverwendung durch Ankauf größerer Höfe und ge¬
schloffener Anwesen zustande gekommen ist .

Sodann vermisse ich in dem diesjährigen Budget zwei
Beträge , die ich in dem Budget der Budgetperiode 1906/07
vorgefunden habe . Auf Seite 19 des Budgets von
1906/07 war in 8 7 lit,. e vorgemerkt : Nebengehalt eines
Domänenamtsvorstandes für Handhabung der Polizei auf
dem Heidelberger Schloß 300 M . , eines Domänenamts¬
vorstandes für Leitung der Gewerbebetriebe im Rothaus
und Dürrenbühl 500 M . Ich glaube nun . daß . wenn
diese Beträge auch für die Jahre 1908/09 nicht mehr
erscheinen , sie immerhin für die Jahre 1906/07 , bis
Ende 1907 jedenfalls , den Inhabern der betr . Stellen
ausbezahlt werden müssen , weil sie durch das Budget
und durch das Etatgesetz genehmigt find und den
Inhabern der Stellen eben aufgrund dieses Gesetzes
zustehen . Es ist aber dem einen dieser Stelleninhaber
meines Wissens der Bezug genommen worden . Ich glaube
nun nicht , daß die Großh . Staatskaffe dadurch , daß
sie diesen Herren diese Beiträge , die früher immer
für den Stelleninhaber vorgesehen waren , genommen hat ,
irgendwie etwas Gutes macht . Es ist auch für den
neuen Stelleninhaber , wenigstens in dem einen Falle ,
eine Art von Zurücksetzung gegenüber dem früheren In¬
haber der Stelle , wenn er das nicht mehr empfängt , was
fein Vorgänger empfangen hat . Als eine besonders glück¬
liche Art des Sparens kann ich , wenn ich mir die ganze
Sachlage überlege , cs auch nicht bezeichnen , wenn man
hier bei dem einen oder anderen Posten diese Beträge
von 500 und 300 M . einspart , während man in gleich¬
gelagerten Verhältnissen an anderen Stellen derartige
Beträge ruhig nach wie vor weiterbestehen läßt . Die
Nebengehalte , die gerade im Budget 1908/09 vorgesehen
find , beziehen sich auf eine Reihe von Stellen , bei
denen die Sachlage eine andere wohl nicht ist , als sie es
bei den zwei Stellen ist , die ich eben aufgeführt habe
und deren Inhaber diese Beträge nicht mehr erhalten .

In dem Budget , um das es sich jetzt handelt , ist auch
das Rothaus vorgesehen . Ich begrüße es mit Freuden ,
daß in diesem Landtage sich keine Stimmen zu Ungunsten
des Rothauses erhoben haben , und namentlich keine Stim¬
men , die die Veräußerung dieses Anwesens durch den
Staat und den Uebergang in Privathände verlangt haben .
Wer weiß , welche hohe wirtschaftliche Bedeutung sowohl
für die Landwirte wie für die Geschäftswelt in weitem
Umkreise um das Rothaus die Existenz dieses staatlichen
Anwesens und dieses staatlichen Betriebes hat , der wird es
verstehen , wenn ich als der Vertreter dieses Bezirkes meiner
Freude , wie eben getan , Ausdruck gegeben habe . Be¬
sonders freut es mich auch, daß der verehrte Herr Kollege
von Mentzingen das Bier , welches in Rothaus da oben
gebraut wird , gelobt , daß er es geradezu als ein ausge¬
zeichnetes Bier bezeichnet hat . Ich selbst kann bestätigen ,
daß das Bräu vom Rothaus ein vorzügliches ist , und ich
möchte den Wunsch unterstützen , daß man diesem Bier als



einem gesunden, guten Bier weiteren Eingang verschafft ;
denn je größer der Betrieb ist , desto mehr wird auch eine
Beschäftigung für die Leute aus der Umgebung da oben
möglich sein , und die Gegend wird durch einen verstärkten
Betrieb weitere Einnahmequellen erbalten.

Bei dieser Gelegenheit gestatte ich mir , aus etwas
zurückzukommen , was schon in mehreren Landtagen be¬
sprochen worden ist . Es ' hat immer geheißen: Wenn
einmal das Rothaus wieder ganz ausgebaut und her
gestellt ist und wenn einmal die Bahn geht, dann soll der
ganze Landtag da hinauf gehen und das Anwesen be¬
suchen und besichtigen (Bravo !) . Ich bedaure , daß der
Herr Kollege Süßkind nicht da ist : es wird ihn besonders
steilen, wenn ich diesen projektierten Besuch hier wieder
anrege . Er und andere Herren haben schon ihrer Freude
darüber Ausdruck verlieben , daß dieser Besuch noch einmal
kommen >verde. Man könnte mit diesem Besuche, bei
dem man das staatliche Gebäude, wie es jetzt da steht ,
im Betriebe sehe» könnte, auch gleichzeitig einen Besuch
von dem hübschen , schön gelegenen Bonndorf verbinden,
und man könnte der Stadt Bonndorf meines Erachtens
einen kleinen Ersatz dafür schaffen , daß die Einweihung
der Bahn Neustadt—Bonndorf seinerzeit infolge des
Trauerfalles , der unser ganzes Land so schwer betraf ,
eben unmöglich war .

Es wird später die Frage des Rothauses das Hohe
Haus noch einmal beschäftigen wegen der Petition des
Unternehmers Bernasconi , welcher das Rothaus erbaut
hat . Ich will mich deswegen, weil ich dort dazu Gelegen¬
heit habe , jetzt nicht des weiteren darüber auslassen,
möchte aber heute schon die Aufmerksamkeit des Hohen
Hauses auf die Verhältnisse des Bvrnasconi , die wirklich
einer Unterstützung würdig sind , hinlenken.

Ich möchte dann gerade bei diesem Titel auf die Ge¬
meinde Faulenfirst Hinweisen . Ich habe schon wie¬
derholt mündlich Gelegenheit genommen, bei Seiner
Erzellenz dem Herrn Minister vorzusprechen und ihn zu
bitten , daß er die Verhältnisse der Gemeinde Faulenfirst
in wohlwollende Erwägung ziehe . Diese Gemeinde Pe¬
titioniert schon seit vielen Jahren an die Domänendirek¬
tion und bittet , daß die Domänenverwaltung ihr von
dein Unterhaltungsbeitrag , den sie auf Grund des Stra -
ßeugesetzes leisten muß , mindestens die Hälfte abnimmt .
Sie begründet ihre Bitte damit , daß ihre Verhältnisse
keine glänzenden sind , und weiter damit , daß sie von der
Landstraße , um deren Unterhaltung es sich handelt , nur
einen geringen Nutzen hat . Tatsächlich ist auch der größte
Teil der Landstraße , die sich etwa 3,2 Kilometer durch
die Gemarkung Faulenfirst hinzieht, von der Gemeinde
selbst wenig benützt . Kaum l Kilometer kommt für die
Interessen der Gemeinde in Frage . Der übrige Teil der
Straße wird nur für die Interessen der Domäne benützt ,
die hier ihr Holz usw . abführt und die Straße stark be¬
nützt . Die verschiedensten Petitionen waren vergeblich .
Man hat namentlich darauf abgehoben, daß die Gemeinde
eine geringe Umlage habe. Die Umlage, die früher 3 Pf .
betrug , steht jetzt auf 8 Pfg . Ich habe aber früher schon
gesagt, ich würde bei diesem geringen Umlagebetrag nicht
wagen , die Petition der Gemeinde zu unterstützen, wenn
ich nicht wüßte , daß eine gewisse moralische Verpflichtung
der Domäne vorliegt , für die Unterhaltung der Straße ,
von der sie den Hauptnutzen hat , der Gemeinde einen Zu¬
schuß zukommen zu lassen , und wenn ich nicht wüßte, daß
mau sich durch diesen geringen Umlagefuß über die Lei¬
stungsfähigkeit der Genwinde nicht täuschen lassen darf .
Der geringe Umlagefuß ist nur dadurch möglich , daß die
Gemeinde keine Schule zu unterhalten hat , und bei
ihren Gehalten lind anderen Nusgabemöglichkeitsn sich
äußerst sparsam hält . Dadurch hält sie künstlich den
Umlagefuß niedrig . Wenn nur eine kleine Ausgabe

kommt , wie für die Offenhaltung der Schneebahn im
Winter , die den kleinen Betrag von 100 Mark mehr
einmal ausmacht, so erhöht dies die Umlage schon um
6 bis 7 Pfennig . Wenn aber eine Ausgabe von 100 M.
eine Umlageerhöhung von 7 Pf . zur Folge hat , dann sind
die Verhältnisse einer Gemeinde derart , daß ihr Bittge¬
such sicherlich der Beachtung und Berücksichtigung wert ist !
Hierum bitte ich.

Bei dieser Gelegenheit möchte ich auch auf die Ditt -
furthbrücke bei Reiselfin gen zu sprechen
kommen . Ich muß sagen , daß mir der Standpunkt , der
von der Domänendirektion wegen der Benützung dieser
Brücke durch die Gemeinde Reiselfingen eingenommen
wird , nicht verständlich erscheint . Die Domäne hat die
Dittsurthbrücke erbaut und unterhält sie . Die Bewohner
der Gemeinde Reiselfingen benützen diese Brücke an etwa
11 Jahrmarkttagen im Jahr zum persönlichen Begehen
und zum Betreiben mit Kleinvieh usw . , das auf die
Märkte nach Bonndorf gebracht oder von dort zurückge¬
bracht wird . Die Gemeinde Reiselfingen stellt dabei den
geringsten Teil der Benützer : die umliegenden Gemein¬
den , wie Löffingen, benützen mit ihren Geschäftsleuten,
Metzgern, Händlern usw. , die Brücke viel stärker. Nun
hat man seitens der Forstverwaltung von der Gemeinde
Reiselfingen verlangt : Entweder zahlt Ihr 50 M . jähr¬
lich für die Brücke , oder Ihr dürft sie nicht mehr begehen .
Die Gemeinde Neiselfingen erbot sich , mit einer einmali¬
gen Abfindung von 300 M . der Domänendirektion entge¬
genzukommen . Diesem Anerbieten wurde aber mit Er¬
laß vom 22 . Okt . 1907 nicht stattgegeben, sondern dar¬
auf beharrt , daß die Gemeinde jährlich 50 M . bezahlen
müsse. Dieser Betrag ist außerordentlich hoch und steht in
gar keinem Verhältnis zu dem Vorteil , den die Gemeinde
durch die Benützungsmöglichkeit der Brücke hat . Weil
man aber absolut 50 M . verlangt und nicht weiter ent¬
gegenkommt, kommt es auf eine Art Bedrückung für die
Bewohner Reiselfingens heraus . Diese begreifen nicht
recht , wie man für eine Brücke , die der Staat doch braucht
und die durch ihre Mitbenützung keinen erhöhten Auf¬
wand verursacht, einen solchen Betrag erheben oder sie
sperren kann. Ich möchte an die Hohe Regierung die
Bitte richten , der Gemeinde nach wie vor die Benützung
der Brücke zu gestatten, ohne überhaupt etwas dafür zu
verlangen , weil, wie ich gesagt habe, die Benützung der
Brücke keinen besonderen Aufwand für den Staat nötig
macht .

Zum Schlüsse möchte ich noch ettvas erwähnen , was ich
neulich gelesen habe, daß man nämlich in Bayern
Schutzhütten für die Waldarbeiter , Forst¬
taglöhner usw . baut , und namentlich auch trans¬
portable Zelte verwendet in Gegenden , die
ein starkes Waldgebiet haben , wo man nicht so leicht
abends nach Hause kommen kann . Wir haben auch in
Baden solche Gebiete, und ich möchte der Hohen Regierung
die Anregung geben , daß auch sie von solchen Zelten , sol¬
chen transportablen Hütten im Interesse der Arbeiter als
llnterkunftsstätte während der Einnahme der Mahlzeit
usw . Gebrauch macht . (Beifall im Zentrum .)

Mg . Ihrig (Dem .) : Wer den unbestrittenen Erfolg
unseres Rothausbieres auf der Mannheimer Jubi¬
läumsausstellung gesehen hat , dem muß es auffallen ,
daß die Rentabilität der Brauerei in so düsteren Farben
gemalt worden ist, daß der Herr Berichterstatter geradezu
gemeint hat, die Brauerei Rothaus bilde ein Schmerzens-
kind der Domänenverwaltung. Wer beobachten konnte,
wie seit der Ausstellung in Mannheim das Bier in an¬
deren Wirtschaften Eingang gefunden hat, muß sagen :
Es muß möglich sein, dem Bier einen guten Absatz zu
geben und die Brauerei rentabler zu gestalten . Ich



glaube , daß bei Entgegenkommen der Eisenbahnverwaltung
das Bier in allen größeren Bahnhöfen eingeführt werden
kann . Dort ist auch ein Mangel an Eis nicht zu be¬
fürchten , weil man in jeder größeren Stadt Eis beziehen
kann . Ich wollte mich aber nicht auf ^diese Sache ein¬
lassen, sondern wende mich einigen Wünschen zu , die
mir aus meinem Wahlkreis übergeben worden sind .

Es wird da geklagt , besonders in Hockenheim und
Neulußheim , daß das Domänenärar sein Gelände ,
das mit der örtlichen Jagdverpachtung bisher zu¬
gleich verpachtet worden ist , ausscheiden wollte , um es
entweder selbst in Betrieb zu nehmen oder anderweit zu
verpachten . Es wäre zu befürchten , daß hierdurch die
Einnahmen der Gemeinden beträchtlich zurückgehen . Nun
weiß ich ja , daß bezüglich Hockenheim, von wo die Herren
persönlich bei der Gr . Regierung vorstellig geworden sind ,die Verfügung zurückgenommen worden ist, aber ich weiß
nicht, ob es jetzt bei allen Gemeinden gleichmäßig ge -
handhabt worden ist. Ich möchte bitten , wenn das nicht
der Fall ist, daß man anderen Gemeinden ebenso ent¬
gegenkommt wie Hockenheim und es bei dem bisherigen
Modus beläßt .

Der Amtsbezirk Schwetzingen steht, was den Wald -
reichtum betrifft , an einer der ersten Stellen unter den
badischen Amtsbezirken . Aber das gilt nur bezüglich der
Staatswaldungen . Bruchsal hat die bedeutendste Zahl Ka
Staatswaldungen , während Schwetzingen an 8 . Stelle
kommt , weil der untere Teil der Lußhardt in den Bezirk
hereinsällt . Dagegen mit Privatwaldungen steht es fast
an unterster Stelle mit 46 da . Es ist nur noch Durlach
mit 2 ba weniger im statistischen Jahrbuch verzeichnet .
Was dagegen den Gemeindewald betrifft , steht Schwetzingen
an allerletzter Stelle . Das hat viele Nachteile für die
Gemeinden , die landwirtschaftlich tätig sind, im Gefolge .
Hat eine Gemeinde noch einen gewissen althergebrachten
Anspruch an den Domänenwald , so kann sie sich dort
ihr Streu material geben lassen . Das trifft aber
nicht für alle Gemeinden zu . Es ist mir der Wunsch
von seiten der Gemeinde Plankstadt ausgesprochen
worden , man möchte ihr entgegenkommen und aus dem
angrenzenden Teil des Staatswaldes Streu abgeben .
Die Leute bezahlen sie gerne . Da sie wenig Stroh haben ,
haben sie mich gebeten , im Landtag darauf hinzuweisen .
Ich möchte daher die Großh . Regierung bitten , sie wolle
dieser Gemeinde entgegenkommen .

Eine andere Bitte betrifft die Gemeinde Reilingen .
Sie ist schon im Jahre 1900 mit der Gemeinde Kirr¬
lach gemeinsarn bei der Großh . Regierung um bessere
Verbindung des Ortes Reilingen mit Waghäusel , Wiesen¬
tal , Kirrlach , vorstellig geworden . Die Hauptverbin¬
dungslinien zwischen Reilingen und Wiesental sollen ,
soweit sie durch den Wald gehen , mit Fuhrwerk nicht
befahren werden . So können die Leute beispielsweise
nicht von Reilingen nach Waghäusel und nach Kirrlach
oder nach Wiesental gelangen , ohne einen großen Um¬
weg zu machen . Die Gemeinde läßt deshalb durch mich
bitten , man möchte ihr dadurch entgegenkommen , daß
man besonders die Bierallee auch für den Fuhrwerks¬
verkehr freigibt . Seinerzeit ist zwar das Ansuchen der
Gemeinden abgelehnt worden , aber die Bewohner der
Gemeinde sind in einer sehr unangenehmen Lage , die
Landwirte verbrauchen für den Verkehr von einem Ort
zum anderen außerordentlich viel Zeit , weshalb die Ge¬
meinde glaubt , daß ihr seitens der Domänenverwal¬
tung entgegengekommen werden könnte . Es wird darauf
hingewiesen , daß es namentlich in der Zeit der
Hopfenernte außerordentlich erwünscht wäre , wenn ein
rascherer Verkehr stattfinden könnte . Auch der Schweine¬
handel ist dort ziemlich stark, und die Leute glauben ,

daß sie auch in dieser Hinsicht einen großen Vorteil
haben würden , wenn sie diese Wege benützen könnten .
Es handelt sich ja auch im allgemeinen nicht um schwere
Fuhrwerke , welche die Wege vielleicht stärker ausfahren ,
sondern nur um leichtere Fahrzeuge . Die Gemeinde
glaubt , man dürfe ihr um so mehr entgegen kommen ,
als sie eine der Hauptabnehmerinnen für das Holz in
den benachbarten Staatswaldungen ist. Man wünscht
dann ferner noch , daß auch der Waldweg , der von Wag¬
häusel nach Reilingen '- führt , für den lokalen Ver¬
kehr freigegeben wird . Um einen Durchgangsverkehr
handelt es sich bei diesen Wegen überhaupt nicht . Ich
möchte der Großh . Regierung diese Bitten unterbreiten
und hoffen, daß sie diesen Gemeinden gegenüber ein
wohlwollendes Entgegenkommen zeigen wird .

Abg . Wiedemann - Bruchsal (Ztr .) : Im vorliegenden
Budget sind zwei Anforderungen enthalten , die auch
meinen Wahlbezirk , die Stadt Bruchsal interessieren . Es
handelt sich zunächst um die Instandhaltung des Schlosses
in Bruchsal , insbesondere der Nebengebäude . Für diese
Restaurierung ist ein Betrag von 100000 M . ange¬
fordert . Ferner ist eine Position von 15000 M . einge¬
stellt als Beitrag zu einem katholischen Hofpfarrhaus .
Ich danke der Großh . Regierung und ebenso auch der
Budgetkommission für die wohlwollende Behandlung der
Angelegenheit .

Das Bruchsal er Schloß ist ein Kunstwerk ersten
Ranges , eine Perle unserer Baukunst , , und ich glaube ,
daß es , was künstlerische Ausgestaltung anbelangt , sich
ganz gut neben dem Würzburger Schloß sehen lassen
kann . Das Bruchsaler Schloß hat 100 Jahre lang den
Dornröschenschlaf ' geschlafen, und es war nicht ein Minister
oder Architekt, der dieses Dornröschen aufgeweckt hat ,
sondern es war die vox populi , wie der Herr Bau¬
inspektor vr . Hirsch in seinem vorzüglichen Werke sagt .
Im Jahre 1894 schon hat der Herr Abg . Straub in
der Zweiten Kammer an die Regierung das Ersuchen
gerichtet , es möchte doch etwas mehr für die Erhaltung
des Bruchsaler Schlosses getan werden . Später hat der
Bezirksbauinspektor Knoderer einen schüchternen Anfang
gemacht und 60 000 M . für die Restaurierung ange¬
fordert . Herr Oberbauinspektor Lang hat dann endlich
einen Plan entworfen , der jetzt im allgemeinen insbe¬
sondere durch den kunstsinnigen Bezirksbauinspektor Hrn .
vr . Hirsch ausgeführt worden ist.

Im Sommer vorigen Jahres hat man im dritten
Stock des Schlosses alte Kunstschätze entdeckt, nämlich
Gobelins , daH sind prächtige Wandteppiche . Man hat
einen Teil derselben hierher gebracht und in der Orangerie
ausgestellt , und ich glaube , alle Besucher , die damals die
prächtigen Kunstwerke besichtigt haben , werden über die
großartigen Arbeiten hochentzückt gewesen sein . Ich habe
nun dieser Tage wieder das Schloß besichtigt , und
dabei habe ich mir auch die Gobelins zeigen lassen .
Schmerzlich bedauert habe ich bei dieser Gelegenheit , daß man
im vorigen Jahrhundert diese Gobelins geradezu vandalisch
behandelt hat , daß man sie , um sie. an irgend eine Wand
anzupassen , einfach durchschallt, gleichviel, wenn dabei auch
prächtige Figuren zerstückelt wurden . Ich freue mich
darüber , daß man jetzt diese prächtigen Teppiche reinigt
und daß man ihnen eine solche Aufmerksamkeit schenkt .
Einzelne Gobelins haben indische bezw. chinesische Motive ,
und auf anderen sind altteftamentische Geschichten darge¬
stellt , insbesondere solche von David . Wie ich gehört
habe , sollen diese Arbeiten viele Jahre in Anspruch ge¬
nommen haben . Man hat mir gesagt , daß zur Herstel¬
lung eines Quadratmeters dieser Teppiche zwei Personen
ein ganzes Jahr zu arbeiten hätten . Kunstverständige



schätzen den Wert der Gobelins im Bruchsaler Schloß —
das eine Exemplar mit der Alexanderschlacht ausgenommen
— auf über 1 Million Mark . In zweiter Reihe erfreuen
den kunstsinnigen Besucher ebenso die prächtigen Decken -
und Wandgemälde , die in ihrer Farbenfrische geradezu
brillant wirken .

Nachdem man nun dem Aeußeren des Schlosses eine
so große Aufmerksamkeit geschenkt hat , möchte ich bitten ,
auch für das Innere einiges aufzuwenden , und zwar
für die Fußböden , für die Türen , für die Treppenhäuser
und die Gänge , denn diese sind tatsächlich in einem
schlechten Zustand . Auch die Möbelstücke und manche
Tapeten bedürfen einer Ausbesserung , und ich glaube ,
man kann da schon mit wenigem Geld diese Dinge wenig¬
stens in einen würdigen Zustand versetzen . Der neue
Schloßverwalter zeigt sehr viel Kunstverständnis
und hat , was ich lobend hervorhebe , alle Räume des
Schlosses einer gründlichen Reinigung unterzogen , was
auch dringend nötig war . Die Besucherzahl des
Schlosses hat sich bedeutend gehoben , besonders auch seit¬
dem das Domänenamt in Bruchsal den Besuch des
Schlosses im Juni vorigen Jahres durch gewisse Be¬
stimmungen geregelt hat . Es wurde mir mitgeteilt , daß
seit dieser Zeit , also seit etwa ^ Jahren , schon ungefähr
3000 Besucher im Schloß waren , und unter diesen Be¬
suchern sind hervorragende Architekten , Künstler aus aller
Herren Länder , nicht nur aus Deutschland . Im Fremden¬
buch habe ich erfreulicherweise auch den Namen eines hoch -
geschätzten Mitgliedes dieses Hohen Hauses gesehen . Ich
wünsche nur , daß bald das ganze Hohe Haus von diesen
Kunstschätzen im Bruchsaler Schloß einmal Einsicht nimmt ,
und ich möchte da auch meinem Kollegen Wittemann folgend
das Hohe Haus einladen , einmal in das nahe gelegene
Bruchsal zu kommen und das Schloß , das eine Perle der
Baukunst ist , anzusehen .

Bei der Restaurierung des Bruchsaler Schlosses sollte
man aber auch den schönsten Teil des Schlosses nicht
übersehen , und das ist unstreitig die Kirche . Hier
sollte man die Altäre , die s . Zt . lackiert worden sind —

ich habe das auf dem letzten Landtag schon erwähnt ,
wieder in einen würdigen Zustand versetzen , und die Not¬
kanzel sollte auch durch eine stilgemäße neue ersetzt werden .
Die früher prächtig gemalten Seitenwände — ich habe
darauf auch schon hingewiesen — hat man einfach mit
einer weißen Tünche überzogen . Auch sie sollten bei der
Restaurierung nicht übergangen werden . Weiter möchte
ich bitten , daß man die leerstehenden Räume im west¬
lichen Schloßflügel , also im Kirchenflügel , der katholischen
Stadtgemeinde als Sakristei zur Verfügung stellt , und
daß man fernerhin auch entsprechende Schränke beschaffen
möge ; denn die Paramente und die wertvollen Kirchen -
utenfilien gehören ja größtenteils der Domäne , also sollte
diese Behörde auch dafür sorgen , daß man diese wertvollen
Kunstgegenstände in geeigneten Schränken aufbewahren
kann .

Meine Freude spreche ich aus über das Entgegen¬
kommen der Regierung bei der Angelegenheit mit dem
Hofpfarrhaus . Ich hätte zwar gewünscht , daß der
Betrag etwas höher als 15 000 M . ausgefallen wäre ;
aber die Hofpfarrgemeinde ist über die Regelung befrie¬
digt . Es ist damit vielleicht ein langjähriger Rechtsstreit
vermieden worden . Insbesondere freut mich der 8 2 des
abgeschloffenen Vergleichs , der lautet : „ Die katholische
Hospfarrkirchengemeinde ist berechtigt , die Schloßkirche
dauernd zu ihrem Gottesdienste wie bisher zu benützen .

"

Dieser 8 wird besonders von den Angehörigen der katho¬
lischen Hofpfarrgemeinde mit großer Freude ausgenommen .

Ein Ersuchen möchte ich noch an die Großh . Regie¬
rung richten dahingehend , die Baubehörde möge ihr kunst¬

sinniges Auge auch einmal auf die Stadtkirche richten ,
für die , so viel ich weiß , auch die Domäne baupflichtig
ist . Das Aeußere dieser Kirche , inmitten der Stadt

gelegen , bedarf dringend einer Restaurierung .

Und zum Schluffe möchte ich die schon öfters vorge¬
tragene Bitte wiederholen , man möge bei Vergebung
der Arbeiten zunächst die einheimischen Handwerker
berücksichtigen . Wir haben ja in Bruchsal tüchtige Hand¬
werker , die im Stande find , alle einschlägigen Arbeiten

zur Zufriedenheit auszuführen .

Abg . vr . Binz (natl .) : Nachdem mein verehrter Herr
Kollege Neck so unfreundliche Worte gegen den Stadt¬
rat Karlsruhe hier gesprochen hat (Heiterkeit ) , muß
ich wohl darauf einiges erwidern . Ich weiß allerdings ,
daß der Herr Kollege Neck auf Grund der ihm gewordenen
glaubhaften Informationen seine Auffassung gewonnen und

darnach rückhaltlos Kritik geübt hat . Ich möchte aber

doch in einigen Punkten aus meiner Kenntnis der Ver¬

hältnisse das , was er gesagt hat , richtig stellen . Es
kommt ja nicht selten vor . daß amtliche Maßnahmen der

Stadtverwaltung wie auch der Staatsregierung irrtümlich
deshalb ungerecht beurteilt werden , weil den Kritikern
die genügende Kenntnis der Motive und manchmal auch
des tatsächlichen Sachverhalts — ohne ihr Verschulden —

fehlt . So ist es , glaube ich, auch hier mit der Kritik ,
die gegen den Stadtrat Karlsruhe geübt worden ist . bestellt .

Zunächst ist ihm zum Vorwurf gemacht worden , daß
er unseren neugewonnenen Mitbürgern in Rüppurr hin¬
sichtlich der Streuabgabe nicht genügend entgegengekom -

men sei . Ich kann versichern , daß der Stadlrat die be¬

züglichen Wünsche der Rüppurrer Mitbürger mit dem

größten Wohlwollen geprüft hat , und daß es ihm sehr
schwer gefallen ist, nicht so weit , als es die Petenten
wünschten , entgegenkommen zu können . Er hat selbstver¬
ständlich nicht aus eigener Sachkenntnis die Wünsche ver -

bescheiden können , sondern mußte zuvor das Gutachten
der sachverständigen Forstbehörde erheben . Die Forst¬
behörde hat sich aber dahin ausgesprochen , daß es un¬

möglich sei , jenen Wünschen zu entsprechen , wenn man

nicht den ohnedies etwas dürftigen Nahrungsstand der
in Betracht kommenden Waldung geradezu gefährden
wolle . Unter diesen Umständen hätte eben der Stadtrat
in der Tat allen in Betracht kommenden Interessenten ,
auch den Rüppurrer Bürgern gegenüber , vor seiner Ver¬

antwortlichkeit nicht bestehen können , wenn er gleichwohl
die Entnahme von weiterem Laubstreu befürwortet oder

gestattet hätte .
Bedauerlich ist ja , daß die Fischwasser im Rhein ,

wie der Herr Abg . Neck geschildert hat , unter den aus
der Stadt und insbesondere aus den industriellen
Etablissements der Stadt zufließenden Abwässern not¬
leidet . Ich kann nur versichern , daß die Stadtver¬
waltung ihrerseits in dieser Beziehung tut , was in

ihrer Zuständigkeit ist . Sie kann nicht maßgebend
eingreifen . Es handelt sich durchweg um Maßnahmen ,
worüber bei der Kollision der in Betracht kommenden
Interessen schließlich die Staatsverwaltung zu entscheiden
hat . Die Stadt hat in Aussicht genommen , die aller -

dings einen außerordentlichen Aufwand bedingende
Schwemmkanalisation baldigst zur Durchführung zu
bringen . Ich kann versichern , daß dieselbe in absehbarer
und zwar in kürzerer Zeit , als der Herr Kollege Neck
und unsere Nachbaren in den Landorten anzunehmen
scheinen , durchgeführt werden wird . Es dürfte wohl
auch in weiteren Kreisen bekannt sein , welche Schwierig¬
keiten sich in den vorbereitenden Stadien dieses bedeut¬
samen Unternehmens ergeben haben , die eben durch die .
Instanzen durchzufechten sind , bevor an die Ausführung
gegangen werden kann . Daß alle Uebelstände auf diesem



Gebiete bei der Kollission der Interessen der Industrie
und der Fischwasser bezw . der Fischwasserpächter nicht
zu vermeiden sind , ist eine notorische Tatsache . Ich hoffe
aber, daß sich hier sehr bald eine Besserung der vor¬
handenen Uebelstände ergeben wird , insbesondere wenn
wir das eben bezeichnte Unternehmen zur Durchführung
bringen.

Ich möchte mit dem Herrn Abg . von Merchingen
(wenn ich ihn recht verstanden habe ) der Großh . Re¬
gierung nahe legen , dem Wunsche der Städte der Städte¬
ordnung auf Aufhebung des 8 184 des Forst¬
gesetzes näher treten zu wollen . Die Gründe , die in
der betreffenden Petition der Städte ausgesührt sind ,
scheinen mir durchschlagend zu sein , und eine Aenderung
der gesetzlichen Bestimmung in der angestrebten Richtung
sowohl vom Standpunkt der Gemeinden wie auch vom
Standpunkt der beteiligten Waldhüter selbst, aber auch
ohne Schädigung staatlicher Interessen durchaus an¬
gebracht .

Es ist vielfach des vortrefflichen Bieres , das in
Rothaus jetzt gebraut wird , Erwähnung geschehen.
Ich bedauere, in der letzten Zeit selbst noch nicht in der
Lage gewesen zu sein, mich auch des Genusses teilhaftig
zu machen (Heiterkeit ) . Vielleicht wird das in aus¬
giebigem Maße geschehen können , wenn die Großh .
Regierung dem schon auf einem früheren Landtag aus¬
gesprochenen Wunsche, der heute von dem Herrn Abg.
Wittemann wiederholt worden ist, näher tritt . Ich freue
mich ja außerordentlich darüber , daß nun das Bier in
Rothaus gut ist, seit geraumer Zeit , wie es scheint.
In früheren Zeiten war das nicht immer der Fall .
Trotzdem hat damals unser früherer verehrter Kollege ,
der Herr Abg . Kriechle , der jeweils den Bericht erstattet
hat, immer die wärmsten und eindringlichsten Worte für
Erhaltung der Brauerei Rothaus gefunden, und wenn
man ihn die Vorteile darlegen hörte, die insbesondere
auch für die ländliche Bevölkerung auf dem Schwarz¬
walde mit dem Weiterbestehen dieser Brauerei verbunden
waren, so konnte in der Tat Niemand dem widerstehen ,
was er damals zum Ausdruck brachte , die Brauerei
Rothaus trotz des vielen Geldes , das sie den badischen
Staat kostet , zu erhalten und auszubauen , allerdings
auch möglichst rentabel zu gestalten. Das Mittel dazu ist
natürlich vor allem, daß ein gutes Bier gebraut wird.
Es wird sich dann auch im Konsum schon von selber die
erforderliche Empfehlung verschaffen .

Es würde nach meiner Meinung der Brauerei Rothaus
und dem Rothauser Bier ein schlechterDienst erwiesen , wenn
man es unter das Odium einer zwangsweisen Einführung
in den Bahnhofswirtschaften stellen würde. Die Bahnhofs¬
wirte werden doch für sich — zumal sie sehr bedeutende
Pachten zum Vorteile der Staatskasse zu bezahlen
haben — in Anspruch nehmen, daß sie ihre Biere selbst
nach dem Geschmack des Publikums auswählen dürfen.
Sie werden doch in erster Linie ermessen können, was
in ihrem Vorteile liegt, und was der Betrieb ihrer Wirt¬
schaft und die Bedürfnisse des Publikums verlangen .
Ich stehe deshalb dieser Anregung , wenn sie auch aus
den angegebenen Gründen verständlich ist, keineswegs
vertrauensvoll gegenüber.

Daß vielfach in den Kreisen der Privatbrauereien , im
Oberlande zumal, Klagen über die Konkurrenz von
Rothaus laut werden , ist nicht zu verwundern , das war vor¬
auszusehen. Wenn der Staat solche Betriebe in die Hand
nimmt , so arbeiten sie in der Regel nicht billiger sondern
meistenteils teurer , und ich bin gespannt darauf , wenn wir
eine wirklich kaufmännische Bilanz und Darstellung der
Erträgnisse des investierten Kapitales erhalten , wie sich
die Sache dann stellen wird. Daß die steuerzahlenden

Privatunternehmer , doch auch in gewisser Beziehung mit
Recht , nicht angenehm berührt werden , wenn ihnen von
Staatswegen eine Konkurrenz gemacht wird, die sich nicht
unter den gleichen Konkurrenzbedingungen vollzieht, ist
unbestreitbar. Es nerden nach dieser Richtung — wie
schon auf dem letzten Landtage, so auch neuerdings
wieder verschiedene Klagen laut . Man hat früher
den größeren Privatbrauereien den Vorwurf gemacht ,
daß sie überall sich festzusetzen suchen, die Wirtschaften
aufkaufen, sodaß die Kleinen vollständig ausgeschaltet
werden. Man hat gehört , . daß dieses bislang von Staats¬
wegen nicht als besonders rühmlich bezeichnete Beispiel
auch von der Staatsbrauerei Rothaus nachgeahmt wird.
Man sagt allerdings : Wir gehen nicht soweit , aber wenn
wir einigermaßen konkurrenzfähig bleiben wollen, wenn
wir da und dort mit unserem Bier gegenüber den großen
Brauereien Eingang finden wollen , müssen wir eben
auch ähnliche Mittel anwenden wie diese, müssen Dar¬
lehen geben , Wirtschaften aufkaufen . Ich hoffe, daß es
der Staatsbrauerei Rothaus und ihrer seit Jahren be¬
währten Verwaltung gelingen wird, hier den richtigen
Mittelweg , die gute Linie einzuhalten, die auf der einen
Seite dem privaten Gewerbe gegenüber die ihm zu¬
kommende Rücksicht nimmt und auf der anderen Seite
auch den Staatsinteressen gebührend Rechnung trägt . —

Auf dem Gebiete der Forstverwaltung sind in den be¬
teiligten Beamtenkreisen vielfach Beschwerden schon seit
Jahr und Tag laut geworden . Die Anstellungs¬
verhältnisse der Forstbeamten zählen in der Tat
zu den ungünstigsten in dem gesamten Gebiete der
Staatsverwaltung . Es ist das ein chronisches Uebel ,
und es ist in neuerer Zeit kaum erheblich besser gewor¬
den . Das Zahlenverhältnis der etatmäßigen zu den
nichtetatmäßigen Beamten ist in den übrigen Staats¬
verwaltungszweigen durchweg ein viel günstigeres als
bei der Forstverwaltung . In der Bezirksfinanzverwal¬
tung sind von den Hilfskräften 64 Proz . etatmäßig , in
der politischen Verwaltung 62 Proz . , in der Eisenbahn¬
betriebsverwaltung 56 Proz . , in der Wasser - und Straßen¬
bauverwaltung 50 Proz . , in der Bezirksforstverwaltung
aber nur 29 Prozent ! Nun sind wir weit davon entfernt ,
einer Vermehrung der Beamtenstellen schlechthin das
Wort zu reden . Für eine Vermehrung des Beamten¬
personals ist überall und allezeit das nachhaltige
Bedürfnis des Dienstes maßgebend (Sehr rich¬
tig !) . Auch in der Forstverwaltung muß daran fest¬
gehalten werden . Allein , wenn man die Frage auf-
wirft , wie viele an und für sich notwendige Stellen
eignen sich zur Etatisierung und wie viele nicht, so sind
wir der Meinung , daß die Etatisierung in Betracht ge¬
zogen werden muß, wo es sich um Stellen handelt ,
die einen gewissen abgegrenztenDienstkreis haben, sei es
in territorialer , sei es in gegenständlicher Abgrenzung ,
einen Dienstkreis , der die Kraft eines Beamten ständig
in Anspruch nimmt . Wo diese Voraussetzungen vorliegen,
sind wir der Meinung , daß an die Etatisierung heran¬
getreten werden muß.

Es scheint doch, daß man gerade in der Forstverwal¬
tung nicht von diesem Grundsätze ausgeht . Wenn man
die Verhandlungen der früheren Landtage durchgeht und
die Erklärungen , die von der Großh . Regierung abge¬
geben worden sind, kann man sich des Eindrucks nicht
erwehren, daß die Forstbeamten in der Tat hinsichtlich
der Etatisierung zurückgesetzt sind, und daß hier im Interesse
der Gleichstellung mit den übrigen Beamten ein guter
Schritt schon vorwärts gegangen werden muß . Die
finanziellen Wirkungen der Etatisierung sind keineswegs
so bedeutend , wie es manchmal hingestellt wird . Ich
habe hier eine Aufstellung an die Hand bekommen, aus
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der sich eine in dieser Beziehung interessierende Ziffer
ergibt . Unter dem Hinweis darauf , daß eine große An¬
zahl, ja die größte Anzahl derjenigen Stellen, die über¬
haupt für die Etatisierung in Betracht kommen können ,
schon bisher budgetmäßige Stellen waren und ent¬
sprechend dotiert werden, würde sich darnach der Mehr¬
aufwand auf etwa 4000 M . belaufen. Aber selbst wenn
der dafür nötige Aufwand noch um einige tausend Mark
höher wäre, würden die staatlichen und speziell die dienst¬
lichen Interessen meines Erachtens unbedingt erfordern,
daß man den Wünschen der Beamten mehr, als es bis¬
her der Fall war, Rechnung trägt.

In der Budgetkommission ist im Zusammenhang mit
den Erörterungen über eine Vereinfachung unserer Staats¬
verwaltung auch davon die Rede gewesen, ob nicht ohne
Schädigung staatlicher oder dienstlicher Interessen in
unserem kleinen Lande der Aufhebung von Mittelstellen ,
so auch der Forst- und Domänendirektion, näherzutreten
sei und die in Frage kommenden Funktionen , soweit sie
nicht an Bezirksbehörden abzugeben sind , an das Mini¬
sterium zu übertragen seien. Es ist von der Budget-
kommisfion eine bezügliche allgemeine Anfrage an die
Großh . Regierung gerichtet worden; die Antwort ist bis
jetzt nicht eingekommen . Nach dem , was wir an In¬
formationen zur Hand ist , möchte ich der Meinung Aus¬
druck geben , daß die Großh . Domänendirektion in ihrer
jetzigen Stellung hinsichtlich einer Masse von Geschäften
viel zu abhängig ist und daß über viele Dinge ohne
Notwendigkeit mit der Vorgesetzten Behörde in schriftlichem
Verkehr verhandelt werden muß, mit Umständlichkeiten ,
die aus die Initiative der zur Wahrnehmung der bezüg¬
lichen Amtsgeschäfte berufenen Behörde naturgemäß einen
ungünstigen Einfluß ausüben müssen.

Dagegen kann ich mich, wie Sie begreifen werden ,
nicht dem Wunsche anschließen , daß die forstliche Ab¬
teilung von unserer Technischen Hochschule in Karls¬
ruhe weggenommen und nach Freiburg oder Heidelberg
verlegt werde . Schon auf dem letzten Landtage habe
ich mir erlaubt , diesem Wunsche zu widersprechen, der
allerdings , wie ich weiß , auch ein Wunsch des über¬
wiegenden Teiles der Forstbeamten selbst ist . Ich meine ,
daß der bestehende Zustand nach den bisherigen Er¬
fahrungen keineswegs Uebelstände gezeitigt hat , die es
nahe legen müßten , an eine Aenderung zu denken. Die
Forstabteilung an der Hochschule ist gut eingerichtet mit
nicht unerheblichen Kosten ; ihre Leistungenstehen anderen
kaum nach . Eine Verlegung würde wieder bedeutende
Kosten verursachen . Ich hoffe , daß die Großh . Regierung
auf ihrem Standpunkt beharrt , daß sie also nicht eine
Maßnahme herbeiführt , die naturgemäß auch berechtigte
Interessen der Stadt Karlsruhe und ihrer Bewohnerschaft
in nicht unerheblichem Maße schädigen würde.

Es erübrigt mir noch als Erfüllung einer angenehmen
Pflicht, darauf hinzuweisen , daß das finanziell und sonst
erfreuliche Ergebnis unserer Forst - und Domänendirektion
auf die gewissenhafte , umsichtige Ausführung
aller beteiligten Beamten und der Vorgesetzten
Behörden zurückzuführen ist . Wenn irgend ein Land

in unserem deutschen Vaterlande , so haben wir in Baden
allen Grund , vor allem auf unsere herrlichen Waldungen
stolz zu sein . Und wenn sich nun diese Waldungen in
dem schönen Stande befinden , der alle Herzen erfreut,
und an den wir insbesondere gern bei dem herannahenden
Frühling denken, so haben wir das vor allem unserer Forst¬
verwaltung und unseren Forstbeamten zu verdanken , ihrer
Liebe zum Walde , ihrer Hingebung an den Dienst. Be¬
sonders freue ich mich , eines aussprechen zu können , daß
unsere Forstverwaltung , trotzdem sie in unserer Zeit aus
naheliegenden Gründen vor allen Dingen darauf bedacht
ist , aus unseren Domänen und Forsten ein gutes finan¬
zielles Erträgnis herauszuholen, doch niemals versäumt,
auch die ideelle Bedeutung unserer Wälder für Land und
Volk sich vor Augen zu halten und überall Bestrebungen
zu unterstützen , die der Erhaltung dieses köstlichen
Kleinodes unseres Landes gewidmet find. (Lebhafter
Beifall bei den Nationalliberalen ) .

Hierauf wird abgebrochen .

Schluß der Sitzung 8 Uhr 20 Minuten Abends.

* Karlsruhe , 6 . April . 62 . öffentliche Sitzung der
Zweiten Kammer . Tagesordnung auf Dienstag
den 7 . April 1908 , vormittags 9 Uhr :

Anzeige neuer Eingaben. Sodann :
1 . Beratung der Berichte der Budgetkommission über das

Budget des Großh . Finanzministeriums für die Jahre 1908
und 1909 ;

a . Ausgabe Titel IV, sowie Einnahme Titel I (Porst - und
Domänenverwaltung) — Drucksache Nr. 13a — (Fort¬
setzung)

und damit in Verbindung
Beratung des mündlichen Berichts der Budgetkommis¬

sion über die Petition des Bauunternehmers Pasquale
Bernasconi in Grafenhausen, Entschädigung wegen er¬
littener Verluste beim Wiederaufbau der Staatsbrauerei
Rothaus betr . Berichterstatter : Abg . Breitner ;

b . Ausgabe Titel V, VIII , IX und XIV , sowie Einnahme
Titel II , V und VI (Salinenverwaltung ; Münzverwal¬
tung ; Allg . Kassenverwaltung; verschiedene und zufäl¬
lige Ausgaben) — Drucksache Nr. 13 d — Berichterstatter :
Abg. Kolb .

2 . Beratung der Berichte der Petitionskommission über die
Petitionen :

a . des Karl Friedrich Knoll von Riedereggenen, um Rechts¬
hilfe — Berichterstatter : Abg. Mehr - Lahr —;

b . des Landwirts Wilhelm Sütterlin in Buggingen, um
Rechtshilfe — Berichterstatter : Abg . Mehr - Lahr —;

c . des zuruhegesetzten Bureaudieners Lorenz Sautner in
Langenbrücken, um gnadenweise Erhöhung seiner der-
maligen Bezüge — Berichterstatter : Abg . Leiser —.

3. Beratung der Berichte der Kommission für Eisenbahnen
und Straßen über die Petitionen :

2 . des Gemeinderats und Gewerbevereins Schweigern , um
Verlegung des Bahnhofs in Schweigern — Berichterstat¬
ter : Abg. Neck —;

d . des Gemeinderats und des „Komitees" Wollmatingen, um
Errichtung einer Eisenbahnhaltestelledaselbst — Bericht¬
erstatter : Abg. Brodmann —.

- « antwortlich für dm Bericht über die Verhandlungen der Zweiten Kammer : vr. Otto Wallt -
Druck und Bert« der « . Brau « ich«» Hosbuchdruckeret Beide in Karlsruhe.
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